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Vom 23. Februar 2000

Auf Grund des § 52 des Schulgesetzes fir das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW -
SchulG) vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102) wird mit Zustimmung des fur Schulen zustandi-
gen Landtagsausschusses verordnet:
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1. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen fir die Bildungsgange

§1
Ziel des Weiterbildungskollegs, Geltungsbereich

FuBnoten zu § 1 Ziel des Weiterbildungskollegs, Geltungsbereich

§§ 1,1, 22, 25, 26, 28, 30, 34 und 36 zuletzt gedndert durch Artikel 5 der Verordnung vom
23. Marz 2022 (GV. NRW. S. 405), in Kraft getreten am 1. August 2022.

(1) Die Bildungsgange des Weiterbildungskollegs bieten ihren Studierenden auf der Grundlage
vielfaltiger Berufs-, Lebens- und Sozialerfahrungen neue Bildungsmaoglichkeiten, die zum nach-
traglichen Erwerb von Schulabschliissen und damit zu héherer Qualifizierung fihren.

(2) Das Weiterbildungskolleg umfasst gemaB § 23 SchulG die Bildungsgange der Abendreal-
schule, des Abendgymnasiums und des Kollegs (Institut zur Erlangung der Hochschulreife). Die
Bildungsgange werden eigenstandig angeboten.

(3) Der Bildungsgang der Abendrealschule fiihrt Studierende, die unterschiedlich umfangreiche
berufliche Vorerfahrungen einbringen und die ihre Zugangsvoraussetzungen zu einer Berufsaus-
bildung oder qualifizierenden Berufspraxis verbessern wollen, zum nachtraglichen Erwerb von
Abschlissen der Sekundarstufe | gemaB § 12 Abs. 2 SchulG. Zum Erwerb des Mittleren Schulab-
schlusses (Fachoberschulreife) wird eine Priifung abgelegt.

(4) Der Bildungsgang des Abendgymnasiums fiihrt Erwachsene, die andauernde Berufstatigkeit
und schulische Ausbildung zeitgleich miteinander verbinden, zur allgemeinen Hochschulreife.
Der Bildungsgang des Kollegs fuhrt Erwachsene, die nach Berufsausbildung oder Berufstatigkeit
ihre schulische Ausbildung wieder aufnehmen, ohne eine geregelte Berufstatigkeit auszulben,
zur allgemeinen Hochschulreife. Die Ausbildung schlieBt mit der Abiturprifung ab.
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§2
Schulprogramm
(1) Die Weiterbildungskollegs stimmen ihre Angebote lokal und regional mit den Angeboten der
Weiterbildungseinrichtungen und der Berufskollegs ab. Auf der Grundlage dieser Abstimmung

legen sie in einem Schulprogramm die besonderen Ziele, Schwerpunkte und Organisationsfor-
men ihrer padagogischen Arbeit fest.

(2) Im Rahmen der fiir sie geltenden Richtlinien und Lehrpléne konkretisieren die Weiterbildungs-
kollegs im Schulprogramm den allgemeinen Bildungsauftrag im Hinblick auf ihre spezifischen
Gegebenheiten und die besonderen Voraussetzungen ihrer Studierenden. Dabei sind die beson-
deren Bedingungen erwachsenengerechter Bildungsarbeit zu berlicksichtigen.

(3) Das Schulprogramm ist dem Schultrager und der Schulaufsicht zur Kenntnis zu geben und
den Studierenden sowie den regionalen Partnern in geeigneter Weise bekanntzumachen.

(4) Auf der Grundlage des Schulprogramms Uberprifen die Schulen in regelmaBigen Abstanden
die Durchfiihrung und den Erfolg ihrer Arbeit.

§3
Aufnahmevoraussetzungen

FuBnoten zu § 3 Aufnahmevoraussetzungen

§ 3 zuletzt geandert durch Verordnung vom 13. Mai 2015 (GV. NRW. S. 464), in Kraft getre-
ten am 28. Mai 2015 (Absatz 1) und 1. August 2015 (Absatz 3).

(1) In den Bildungsgang der Abendrealschule wird aufgenommen, wer bei Eintritt
1. berufstatig ist oder mindestens sechs Monate berufstatig war,

2. den Hauptschulbildungsgang erfolgreich abgeschlossen oder die Vollzeitschulpflicht erfillt
hat und

3. das 18. Lebensjahr erreicht hat.

Als Berufstatigkeit gilt auch eine geringfligig entlohnte Beschaftigung nach § 8 Absatz 1 Nummer
1 des vierten Buches Sozialgesetzbuch — Gemeinsame Vorschriften fir die Sozialversicherung -
in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 2009 (BGBI. | S. 3710, 3973; 20111 S.
363), das durch Artikel 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014 (BGBI. | S. 2462) geandert wor-
den ist. Anerkannt werden konnen auch Zeiten des Wehr- oder Zivildienstes, Zeiten nach dem
Jugendfreiwilligendienstegesetz vom 16. Mai 2008 (BGBI. | S. 842), das durch Artikel 30 des Ge-
setzes vom 20. Dezember 2011 (BGBI. | S. 2854) geandert worden ist oder dem Bundesfreiwilli-
gendienstgesetz vom 28. April 2011 (BGBI. | S. 687). Die Fihrung eines Familienhaushalts ist der

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 6/51


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2015-s464

Berufstatigkeit gleichgestellt. Eine durch Bescheinigung des Arbeitsamtes nachgewiesene Ar-
beitslosigkeit kann anteilig berlcksichtigt werden.

In den letzten zwei Schulhalbjahren vor der Abschlusspriifung sind die Studierenden in der Regel
von der Verpflichtung zur Ausliibung der Berufstatigkeit befreit.

Die Belegung eines einzelnen Faches oder mehrerer Facher (Teilbelegung) ist zulassig, wenn auf
diese Weise ein Abschluss oder ein hdherwertiger Abschluss erreicht werden kann.

(2) In die Bildungsgange von Abendgymnasium oder Kolleg wird aufgenommen, wer bei Eintritt
in das erste Fachsemester mindestens 18 Jahre alt ist und

1. eine Berufsausbildung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes, eine Berufsausbildung in einem
schulischen Bildungsgang oder eine entsprechende Ausbildung in einem Beamtenverhaltnis ab-
geschlossen hat

oder

2. eine mindestens zweijahrige Berufstatigkeit nachweist. Auf die Dauer der Berufstatigkeit wer-
den angerechnet Dienstzeiten bei der Bundeswehr oder der Bundespolizei, abgeleisteter Wehr-
dienst und Zivildienst sowie ein abgeleistetes soziales oder als gleichwertig anerkanntes freiwilli-
ges Jahr. Die selbstandige Flihrung eines Familienhaushalts mit mindestens einer erziehungs-
oder pflegebedirftigen Person ist anderen Berufstatigkeiten gleichgestellt. Nachgewiesene Ar-
beitslosigkeit kann angerechnet werden.

(3) In Ausnahme- und Zweifelsfallen entscheidet die obere Schulaufsichtsbehorde Uber die Auf-
nahme in die Bildungsgange von Abendgymnasium und Kolleg.

(4) Im Bildungsgang des Abendgymnasiums muissen die Studierenden bis zum dritten Semester
einschlieBlich berufstatig oder von der Bundesagentur fur Arbeit als arbeitssuchend anerkannt
sein.
§4
Gliederung und Dauer der Ausbildung

FuBnoten zu § 4 Gliederung und Dauer der Ausbildung

§§ 4, 9, 58 und 61 zuletzt geandert durch Artikel 6 der Verordnung vom 22. Mai 2019 (GV.
NRW. S. 229), in Kraft getreten am 1. Juni 2019.

(1) Die Bildungsgange des Weiterbildungskollegs sind in Semester eingeteilt.

(2) Der Bildungsgang der Abendrealschule dauert vier Semester. Die Hochstverweildauer betragt
sechs Semester.
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(3) Die Ausbildung in den Bildungsgangen von Abendgymnasium und Kolleg dauert in der Regel
sechs Semester. Sie gliedert sich in die Einflihrungsphase (erstes und zweites Semester) und die
Qualifikationsphase (drittes bis sechstes Semester). Die Hochstverweildauer zur Erreichung des
schulischen Teils der Fachhochschulreife betragt sechs Semester, zur Erreichung der allgemei-
nen Hochschulreife acht Semester. Fiir Uberganger gemaB § 11 Abs. 3 betragt die Héchstver-
weildauer sechs Semester.

(4) Fur alle Bildungsgange werden auBerdem ein- oder zweisemestrige Vorkurse angeboten.

(5) Die Abschlisse der Sekundarstufe | kénnen im Bildungsgang der Abendrealschule auch in
zeitlich versetzten Teildurchgangen erworben werden. Die Hochstverweildauer betragt in die-
sem Fall acht Semester.

§5
Einstufung und Anerkennung von Vorleistungenim Bildungsgang der
Abendrealschule

FuBnoten zu § 5 Einstufung und Anerkennung von Vorleistungenim Bildungsgang der Abendreal-
schule

§ 5 zuletzt geandert durch Artikel 5 der Verordnung vom 23. Marz 2022 (GV. NRW. S. 405),
in Kraft getreten am 1. August 2022.

(1) Bewerberinnen und Bewerber ohne Schulabschluss besuchen in der Regel den Vorkurs, wenn
sie keine Kenntnisse in der obligatorischen Fremdsprache haben oder die deutsche Sprache
nicht hinreichend beherrschen oder die Jahrgangsstufe 9 nicht erreicht haben.

(2) Unterrichtsfacher und Lernbereiche geman § 22, die im Zweiten Bildungsweg einschlieBlich
des Telekollegs und der Nichtschilerpriifung mit mindestens ausreichend abgeschlossen wor-
den sind, sowie anerkannte Zertifikate des Deutschen Volkshochschulverbandes werden auf An-
trag bei Eintritt in den Lehrgang als Vorleistungen angerechnet, sofern sie sich auf den ange-
strebten Schulabschluss beziehen.

(3) Bewerberinnen und Bewerber, die zu einem bereits erworbenen Mittleren Schulabschluss
(Fachoberschulreife) zusatzlich die Berechtigung gemaB § 28 Abs. 3 Satz 3 erwerben wollen,
treten in das dritte Semester ein. Die Erfullung der Aufnahmevoraussetzung nach § 3 Absatz 1
Nummer 1 bleibt unberdhrt.

(4) Alle Ubrigen Bewerberinnen und Bewerber werden nach MaBgabe ihrer zuvor erworbenen
Abschlisse und Kenntnisse eingestuft, hdchstens in das dritte Semester. Die Erflllung der Auf-
nahmevoraussetzung nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 bleibt unberihrt.

(5) Uber die Einstufung entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter.
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§6

Einstufung in die Bildungsgange vonAbendgymnasium und Kolleg

FuBnoten zu § 6 Einstufung in die Bildungsgange vonAbendgymnasium und Kolleg

§ 6 zuletzt geandert durch Artikel 5 der Verordnung vom 23. Marz 2022 (GV. NRW. S. 405),
in Kraft getreten am 1. August 2022.

(1) Bewerberinnen und Bewerber, die den Mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife) oder
einen gleichwertigen Abschluss nachweisen, treten in der Regel in das erste Semester ein. Sie
konnen auf Antrag in den Vorkurs oder unmittelbar in das zweite oder dritte Semester eintreten,
wenn zu erwarten ist, dass sie aufgrund ihres Kenntnisstandes erfolgreich mitarbeiten kénnen.
Uber die Einstufung entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter.

(2) Sonstige Bewerberinnen und Bewerber besuchen den Vorkurs oder ein entsprechendes Bil-
dungsangebot im Bildungsgang der Abendrealschule. Stattdessen kann eine Eignungsprufung in
den Fachern Deutsch, Mathematik und Fremdsprache durchgefiihrt werden, in der festgestellt
wird, ob der jeweilige Kenntnisstand die erfolgreiche Mitarbeit in der Einfihrungsphase erwarten
lasst. Wer die Priifung nicht besteht, tritt in einen Bildungsgang nach Satz 1 ein.

(3) Im Rahmen des Vorkurses und der Einfuhrungsphase kdnnen die Studierenden auf ihren An-
trag nach Entscheidung der Zulassungskonferenz (§ 39 Abs. 2) zu einem héheren Semester zu-
gelassen werden, wenn ihr Kenntnisstand erwarten lasst, dass sie am Unterricht in einem héhe-
ren Semester mit Erfolg teilnehmen kénnen.

§7

Wiederholung von Kursen und Semestern

FuBnoten zu § 7 Wiederholung von Kursen und Semestern

§§ 7, 17 zuletzt geandert durch Artikel 2 der VO v. 14.6.2007 (GV. NRW. S. 288), in Kraft ge-
treten am 1. August 2007.

(1) Vorkurse konnen einmal wiederholt werden. Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann eine
zweite Wiederholung zulassen.

(2) Werden Studierende im Bildungsgang der Abendrealschule nicht zum nachsthéheren Semes-
ter zugelassen (§ 24), konnen sie im Rahmen der Hochstverweildauer (§ 4 Abs. 2) das entspre-
chende Semester einmal wiederholen. Uber Ausnahmen entscheidet die Schulleiterin oder der
Schulleiter.
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(3) Werden Studierende in den Bildungsgangen von Abendgymnasium und Kolleg nicht gemaB §
39 Abs. 1 zum nachsthdheren Semester zugelassen, kdnnen sie im Rahmen der Hochstverweil-
dauer (§ 4 Abs. 3) das entsprechende Semester einmal wiederholen. Uber Ausnahmen entschei-
det die Schulleiterin oder der Schulleiter.

(4) Studierende in den Bildungsgangen von Abendgymnasium und Kolleg, die in zwei anrechen-
baren Kursen (§ 44) vier oder weniger Punkte erreicht haben, kénnen im Rahmen der Hochstver-
weildauer auf Antrag ein Semester der Qualifikationsphase wiederholen.

§8
Nachprifung

FuBnoten zu § 8 Nachprufung

§ 8 und § 43 zuletzt gedndert durch Verordnung vom 13. Mai 2015 (GV. NRW. S. 464), in
Kraft getreten am 1. August 2015.

(1) Studierende im Bildungsgang der Abendrealschule, die nicht zum nachsthéheren Semester
zugelassen worden sind, sowie Studierende in den Bildungsgangen von Abendgymnasium und
Kolleg, die nicht gemaB § 39 Abs. 1 zum nachsthoheren Semester zugelassen worden sind, kon-
nen eine Nachprufung ablegen, um die Zulassung nachtraglich zu erlangen. Eine Zulassung zur
Nachprufung ist nur moglich, wenn die Verbesserung einer mangelhaften Leistung in einem ein-
zigen Fach um eine Notenstufe genigt, um die Zulassungsbedingungen zu erfillen. Im Bildungs-
gang der Abendrealschule ist auch eine Nachprufung zur Erlangung eines Abschlusses oder ei-
ner Berechtigung mdglich, wenn die Verbesserung einer mangelhaften oder besseren Leistung
in einem einzigen Fach um eine Notenstufe gentgt, um die Voraussetzungen fir den Abschluss
oder die Berechtigung zu erflillen. Eine Nachpriifung ist nicht moglich in einem Fach der Priifung
im Abschlussverfahren sowie in einem Fach, das bei einer Versetzung oder beim Erwerb eines
Abschlusses oder einer Berechtigung zum Notenausgleich herangezogen werden soll.

(2) Die Nachprifung findet in der letzten Woche vor Unterrichtsbeginn des Wintersemesters be-
ziehungsweise in der zweiten oder dritten Woche des Sommersemesters statt.

(3) Die Studierenden miissen die Meldung zur Nachprifung unter Angabe des Prifungsfaches
spatestens zwei Wochen vor Unterrichtsbeginn des Wintersemesters beziehungsweise spates-
tens am dritten Tag nach Unterrichtsbeginn des Sommersemesters bei der Schulleiterin oder
dem Schulleiter schriftlich einreichen.

(4) Die Nachprifung besteht aus einer miindlichen Prifung, in einem Fach mit Klausuren auBer-
dem aus einer schriftlichen Prufung.

(5) Die Prufungsaufgaben der schriftlichen und mindlichen Priifung sind dem Unterricht des
letzten Semesters zu entnehmen. Die Aufgaben stellt in der Regel die bisherige Fachlehrkraft der
Studierenden.
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(6) Die Schulleiterin oder der Schulleiter bildet fir die Nachprifung einen Prifungsausschuss
und Ubernimmt den Vorsitz oder bestellt eine Vertretung. Weitere Mitglieder des Prifungsaus-
schusses sind die bisherige Fachlehrerin oder der bisherige Fachlehrer als prifendes Mitglied
und eine weitere Fachlehrkraft fir die Protokollfiihrung. Das einzelne Priifungsgesprach soll in
der Regel 15, héchstens 20 Minuten dauern. Der Klassensprecherin oder dem Klassensprecher
und einer oder einem weiteren von der Klasse gewahlten Studierenden ist mit Einverstandnis der
oder des zu priifenden Studierenden die Anwesenheit wahrend der miindlichen Priifung gestat-
tet. Der Prifungsausschuss setzt die Note fir die mindliche Prufungsleistung mit einfacher
Mehrheit fest. Stimmenthaltung ist nicht zulassig.

(7) Wird in einem Fach sowohl schriftlich als auch mindlich gepriift, ist die schriftliche Arbeit
dem Prifungsausschuss zur Kenntnis zu bringen. Der Priifungsausschuss setzt auf Vorschlag
der oder des Priifenden die Note fir die schriftliche Arbeit und die Endnote mit einfacher Mehr-
heit aus den schriftlichen und miindlichen Prifungsergebnissen fest.

(8) Wer auf Grund des Ergebnisses der Nachprifung die Zulassungs-, Abschluss- oder Berechti-
gungsbedingungen erflllt, ist zugelassen oder erhalt den Abschluss oder die Berechtigung; sie
oder er erhalt ein neues Zeugnis mit einer um eine Notenstufe verbesserten Note. Die Zeugnisse,
ausgenommen Abschluss- und Abgangszeugnisse, tragen das Datum des Tages, an dem die
Nachprifung bestanden wurde.

(9) Versaumen Studierende die Priifung oder einen Teil der Priifung aus von ihnen zu vertreten-
den Grilinden, gilt die Priifung als nicht bestanden. Kénnen Studierende aus von ihnen nicht zu
vertretenden Griinden an der gesamten Prifung oder an dem noch fehlenden Teil der Prifung
nicht teilnehmen, missen sie dies unverziglich nachweisen; tber eine Prifungsunfahigkeit aus
gesundheitlichen Griinden ist unverziiglich ein arztliches Attest vorzulegen. Der Priifungsaus-
schuss entscheidet, ob die Nichtteilnahme von den Studierenden zu vertreten ist und wann die
gesamte Prufung oder der noch fehlende Teil der Prifung nachgeholt wird. Wird die Prifung
nachgeholt, muss sie in der Regel spatestens vier Wochen nach Unterrichtsbeginn abgeschlos-
sen sein.

(10) Uber die Folgen einer Tduschungshandlung entscheidet der Priifungsausschuss. § 20 Abs.
1, 2, 3 und 5 findet entsprechende Anwendung.

§9

Uberschreiten der Héochstverweildauer

FuBnoten zu § 9 Uberschreiten der Hochstverweildauer

§§ 4, 9, 58 und 61 zuletzt geandert durch Artikel 6 der Verordnung vom 22. Mai 2019 (GV.
NRW. S. 229), in Kraft getreten am 1. Juni 2019.

(1) Studierende im Bildungsgang der Abendrealschule, die nach MaBgabe der §§ 4, 7 und 30 den
angestrebten Abschluss der Sekundarstufe | nicht mehr erwerben kénnen, miissen den Bil-
dungsgang verlassen. Die Feststellung trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter.
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(2) Kdnnen Studierende in den Bildungsgangen von Abendgymnasium und Kolleg innerhalb der
Hochstverweildauer (§ 4 Abs. 3) nicht mehr die Abiturpriifung ablegen oder den schulischen Teil
der Fachhochschulreife erwerben, missen sie die Schule verlassen. Die Feststellung trifft die
Schulleiterin oder der Schulleiter.

(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann in Ausnahmefallen, insbesondere bei langerem
Unterrichtsversdumnis infolge nicht von den Studierenden zu vertretender Umstande, die
Héchstverweildauer angemessen verlangern.

(4) Die Studierenden kdénnen die Hochstverweildauer (§ 4 Abs. 2 und 3) um die Zeit liberschrei-
ten, die erforderlich ist, um eine Wiederholungsprifung (§§ 28 und 59) abzulegen.

(5) Treten Studierende in ein hoheres Semester ein, verkirzt sich die Verweildauer um die Zahl
der Ubersprungenen Semester.

(6) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann eine Studierende oder einen Studierenden auf An-
trag fur langstens zwei Semester beurlauben ( § 43 Abs. 3 SchulG). Die Zeit der Beurlaubung
wird auf die Hochstverweildauer nicht angerechnet.

§10
Abstimmung der Angebote im Weiterbildungskolleg

(1) Im Weiterbildungskolleg werden die Unterrichtsangebote der Bildungsgange aufeinander ab-
gestimmt.

(2) Die Schule kann gemeinsame Kurse fir Studierende des gleichen Semesters der Bildungs-
gange von Abendgymnasium und Kolleg anbieten.

(3) Die Schule kann auf der Grundlage der bestehenden Richtlinien und Lehrplane gemeinsame
Angebote insbesondere fiir Studierende des dritten und vierten Semesters des Bildungsganges
der Abendrealschule sowie der Vorkurse und Einfihrungsphasen der Bildungsgange von Abend-
gymnasium und Kolleg entwickeln.

§N
Uberginge

FuBnoten zu § 11 Ubergénge

§§ 1,1, 22, 25, 26, 28, 30, 34 und 36 zuletzt gedndert durch Artikel 5 der Verordnung vom
23. Marz 2022 (GV. NRW. S. 405), in Kraft getreten am 1. August 2022.

(1) Studierende treten in der Regel nach erfolgreich abgeschlossener Priifung zum Erwerb des
Mittleren Schulabschlusses (Fachoberschulreife) in die Bildungsgange von Abendgymnasium
oder Kolleg ein, sofern sie die Gbrigen Aufnahmevoraussetzungen (§ 3) erfillen. Sie kénnen zum
dritten Semester zugelassen werden, wenn zu erwarten ist, dass sie aufgrund ihres Kenntnis-
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standes erfolgreich mitarbeiten kénnen. Uber die Einstufung entscheidet die Schulleiterin oder
der Schulleiter.

(2) Studierende, die mindestens zwei Semester des Bildungsganges der Abendrealschule oder
die entsprechenden schulabschlussbezogenen Lehrgange an Einrichtungen der Weiterbildung

besucht haben, kénnen auf Antrag bei Eignung in die Einflihrungsphase der Bildungsgange von
Abendgymnasium oder Kolleg eingestuft werden (§ 6 Abs. 1), wenn die Ubrigen Aufnahmevor-

aussetzungen erflllt sind.

(3) Studierende, die im Bildungsgang der Abendrealschule oder in schulabschlussbezogenen
Lehrgangen an Einrichtungen der Weiterbildung den Mittleren Schulabschluss (Fachoberschul-
reife) erworben haben und die Aufnahmevoraussetzungen fir die Bildungsgange von Abend-
gymnasium oder Kolleg nicht erfillen, kbnnen den schulischen Teil der Fachhochschulreife er-
werben. Sie treten in den Bildungsgang des Kollegs ein, wenn sie nicht berufstatig sind. Sind sie
berufstatig, kdnnen sie in den Bildungsgang des Abendgymnasiums eintreten. § 6 Absatz 1 gilt
entsprechend.

(4) Studierende, die im Bildungsgang von Abendgymnasium oder Kolleg den Vorkurs besucht
haben und zum ersten Semester zugelassen worden sind, kdnnen auch in den Bildungsgang der
jeweils anderen Einrichtung eintreten, wenn sie die Aufhahmevoraussetzungen erfullen.

§12
Beratung und Information

(1) Die Schule berat die Bewerberin oder den Bewerber bei der Einstufung (§§ 5, 6, 11) Uber die
Anforderungen in den einzelnen Phasen und informiert Giber die Grundlagen fir die Einstufungs-
entscheidung.

(2) Mit dem Eintritt in die Bildungsgange informiert die Schule die Studierenden Uber die jeweili-
gen Regelungen fir die Bildungsgange.

(3) Die Schule informiert Studierende des Bildungsganges der Abendrealschule Uiber Ausbil-
dungsdauer, Abschlussméglichkeiten und Ubergénge im Weiterbildungskolleg. Sie empfiehit
Studierenden, denen Vorleistungen angerechnet werden (§ 5 Abs. 2), die Teilnahme an dem ent-
sprechenden Fachunterricht, wenn die zu vermittelnden Kenntnisse im Hinblick auf hohere Ab-
schlussmdglichkeiten erforderlich sind.

(4) Die Schule berat die Studierenden in den Bildungsgangen von Abendgymnasium und Kolleg
insbesondere Uber die Wahl von Kursen und die Anrechenbarkeit von Grund- und Leistungskur-
sen. Sie informiert sie Uiber die Dauer der Bildungsgange (§ 4) und Uber die Zulassungsbedin-
gungen fur die Abiturprifung. Die Studierenden sind auf die besonderen Bedingungen hinzuwei-
sen, die fur die Fremdsprache gelten, die bis zur Abiturprifung zu belegen ist.

§13
Erganzende Bestimmung flir behinderte Studierende

FuBnoten zu § 13 Erganzende Bestimmung fir behinderte Studierende

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 13/51



§§ 13, 15, 18, 38 zuletzt gedndert durch Artikel 1 der VO vom 9. Februar 2010 (GV. NRW. S.
149), in Kraft getreten am 1. August 2010.

Soweit es die Behinderung einer oder eines Studierenden erfordert, kann die Schulleiterin oder
der Schulleiter Vorbereitungszeiten und Prifungszeiten angemessen verlangern und sonstige
Ausnahmen vom Prifungsverfahren zulassen; in Prifungen mit landeseinheitlich gestellten Auf-
gaben entscheidet an Stelle der Schulleiterin oder des Schulleiters die obere Schulaufsichtsbe-
hdrde. Entsprechendes gilt bei einer besonders schweren Beeintrachtigung des Lesens und
Rechtschreibens. Die fachlichen Leistungsanforderungen bei Abschlissen und Berechtigungen
bleiben unberihrt.

2. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen flr Unterricht,
Leistungsbewertung und Prifung

1. Unterabschnitt
Unterricht und Leistungsbewertung

§14
Ausbildung, Richtlinien und Lehrplane

Die Ausbildung wird nach erwachsenenpadagogischen Grundsatzen gestaltet. Es gelten die von
der obersten Schulaufsichtsbehdrde fur die jeweiligen Bildungsgange erlassenen Richtlinien und
Lehrplane. Diese bertcksichtigen die Lebens- und Berufserfahrung der Studierenden.

§15
Unterrichtsvolumen

FuBnoten zu § 15 Unterrichtsvolumen

§§ 13, 15, 18, 38 zuletzt gedndert durch Artikel 1 der VO vom 9. Februar 2010 (GV. NRW. S.
149), in Kraft getreten am 1. August 2010.

(1) Im Bildungsgang der Abendrealschule umfasst der Unterricht 20 bis 22 Unterrichtsstunden in
der Woche.

(2) Im Bildungsgang des Abendgymnasiums umfasst der Unterricht mindestens 20, im Vorkurs
mindestens zwolf Unterrichtsstunden in der Woche.

(3) Im Bildungsgang des Kollegs umfasst der Unterricht 30, im Vorkurs mindestens zwolf Unter-
richtsstunden in der Woche.
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§ 16
Unterrichtsorganisation

FuBnoten zu § 16 Unterrichtsorganisation

§ 16 zuletzt geandert durch Artikel 5 der Verordnung vom 23. Marz 2022 (GV. NRW. S.
405), in Kraft getreten am 1. August 2022.

(1) Die Organisation des Unterrichts soll die unterschiedlichen Teilnahmemaoglichkeiten von Be-
rufstatigen berticksichtigen. § 42 Abs. 3 SchulG bleibt unberihrt.

(2) Das Unterrichtsvolumen ist in Wochenstunden ausgewiesen. Im Rahmen eines Wochen-, Mo-
nats-, Halbjahres- oder Jahresplans kénnen andere Zeiteinheiten festgelegt werden. Das Ge-
samtstundenvolumen und die Bewertungsvorschriften sind einzuhalten.

(3) Der Unterricht findet im Bildungsgang der Abendrealschule und in Vorkurs und Einfihrungs-

phase der Bildungsgange von Abendgymnasium und Kolleg in der Regel im Klassenverband und
in erganzenden Kursen statt. Fir Studierende, deren Herkunftssprache nicht Deutsch ist, kdnnen
Forderkurse in der deutschen Sprache angeboten werden.

(4) Dem Unterricht in den Vorkursen der Bildungsgange und in der Einfihrungsphase von
Abendgymnasium und Kolleg kommt beim Ubergang zu den Wahl- und Differenzierungsent-
scheidungen in der Qualifikationsphase eine Briickenfunktion zu. Durch besondere Lernangebo-
te sollen die erforderlichen personalen, sozialen und fachlichen Kompetenzen gezielt geférdert
werden. Dazu gehdren, bei Wahrung des Gesamtstundenvolumens, Intensivkurse in den Fachern
Deutsch, Mathematik und Englisch zur individuellen Férderung.

(5) In der Qualifikationsphase der Bildungsgange von Abendgymnasium und Kolleg wird in
Grund- und Leistungskursen unterrichtet. Daneben kénnen in einzelnen Fachern Arbeitsgemein-
schaften eingerichtet werden.

(6) Die Schule kann fachliche Profile und Schwerpunkte bilden und den Studierenden Facher-
kombinationen zur Wabhl stellen. Die sich hieraus ergebenden Bindungen fir die Belegung einzel-
ner Facher sind fir die Studierenden verpflichtend.

(7) Fachibergreifende und facherverbindende Inhalte und Lehrformen sind Bestandteile des Un-
terrichts im Weiterbildungskolleg. Die Zuordnung eines fachiibergreifenden und facherverbin-
denden Kurses zu Fachern erfolgt auf der Grundlage der jeweiligen Lehrplane. Lernleistungen,
die im Rahmen eines derartigen Kursangebotes erbracht werden, sind nach dem qualitativen und
quantitativen Anteil der Facher getrennt zu benoten und auf die Beleg- und Einbringungsver-
pflichtungen anzurechnen. Der fachubergreifende oder facherverbindende Kurs kann nur dann
auf die beteiligten Facher angerechnet werden, wenn er deren Fach- und Stundenanteilen im
Wesentlichen entspricht.
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§17
Grundsatze der Leistungsbewertung

FuBnoten zu § 17 Grundsatze der Leistungsbewertung

§§ 7, 17 zuletzt geandert durch Artikel 2 der VO v. 14.6.2007 (GV. NRW. S. 288), in Kraft ge-
treten am 1. August 2007.

(1) Die Leistungsbewertung richtet sich nach den § 48 SchulG. Den Notenstufen gemaB § 48
Abs. 3 SchulG wird gegebenenfalls die Notentendenz beigefligt.

(2) Fur die Studierenden ist fir jeden Kurs eine Kursabschlussnote zu ermitteln. Sie ergibt sich in
einem Kurs mit schriftlichen Arbeiten (Klausuren) aus den Leistungen im Beurteilungsbereich
JKlausuren' (§ 18) und den Leistungen im Beurteilungsbereich ,Sonstige Mitarbeit’ (§ 19). Die
Kursabschlussnote wird gleichwertig aus den Endnoten beider Beurteilungsbereiche gebildet.
Bei Kursen ohne Klausuren ist die Endnote im Beurteilungsbereich ,Sonstige Mitarbeit’ die Kurs-
abschlussnote. Eine rechnerische Bildung der Kursabschlussnote ist unzuldssig.

(3) Zu Beginn jeden Semesters findet in jedem Fach eine Beratung und Information der Studie-
renden Uber die Art und Gewichtung der geforderten Klausuren und Leistungsnachweise im Be-
urteilungsbereich ,Sonstige Mitarbeit’ statt. Etwa in der Mitte des Semesters unterrichten die
Lehrenden die Studierenden Uber den bis dahin erreichten Leistungsstand.

(4) Die Studierenden sind verpflichtet, die geforderten Leistungsnachweise zu erbringen. Ver-
weigert eine Studierende oder ein Studierender einzelne Leistungen oder sind die Gesamtleis-
tungen in einem Fach aus von ihr oder von ihm zu vertretenden Griinden nicht beurteilbar, wird
die einzelne Leistung oder die Gesamtleistung wie eine ungeniigende Leistung bewertet. Haben
Studierende aus von ihnen nicht zu vertretenden Griinden die erforderlichen Leistungsnachwei-
se nicht erbracht, ist ihnen Gelegenheit zu geben, diese nachzuholen. Die Fachlehrerin oder der
Fachlehrer kann den Leistungsstand der Studierenden auch durch eine Prufung (§ 48 Abs. 4
SchulG) feststellen, wenn sie oder er den Leistungsstand infolge des fehlenden Leistungsnach-
weises nicht beurteilen kann. In Fachern mit Klausuren besteht die Prufung auch aus einem
schriftlichen Teil.

(5) Bei der Bewertung schriftlicher Arbeiten sind gehaufte VerstoBe gegen die sprachliche Rich-
tigkeit in der deutschen Sprache und gegen die auBere Form angemessen zu bertcksichtigen.
Sie flhren in der Qualifikationsphase zur Absenkung der Leistungsbewertung um bis zu zwei
Notenpunkte.

(6) Studierenden mit besonderen Vorkenntnissen aus abschlussbezogenen Lehrgangen der
Weiterbildung kann eine Kursabschlussnote auf der Grundlage einer schriftlichen und mindli-
chen Prifung Uber die Inhalte des Kurses am Weiterbildungskolleg erteilt werden. Die Entschei-
dung trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter.
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§18
Beurteilungsbereich "Klausuren"

FuBnoten zu § 18 Beurteilungsbereich &quot;Klausuren&quot;

§8§ 13, 15, 18, 38 zuletzt geandert durch Artikel 1 der VO vom 9. Februar 2010 (GV. NRW. S.
149), in Kraft getreten am 1. August 2010.

(1) Im Bildungsgang der Abendrealschule sind in den vierstiindigen Fachern je Semester zwei
schriftliche Leistungsnachweise (Klausuren) zu schreiben. Im vierten Semester wird in den Fa-
chern Deutsch, Mathematik und Englisch nur eine Klausur geschrieben.

(2) Im ersten und zweiten Semester der Bildungsgange von Abendgymnasium und Kolleg sind in
den Fachern, die mindestens vier Unterrichtsstunden in der Woche unterrichtet werden, je zwei
Klausuren zu schreiben. In den Fachern, die drei Unterrichtsstunden unterrichtet werden, ist je
eine Klausur zu schreiben.

(3) Im dritten Semester dieser Bildungsgange sind im ersten und zweiten Abiturfach je zwei
Klausuren, im dritten und vierten Abiturfach mindestens je eine, hdchstens zwei Klausuren zu
schreiben. Im vierten und flinften Semester sind in allen vier Abiturfachern je zwei Klausuren zu
schreiben. Im sechsten Semester ist in den drei Fachern der schriftlichen Abiturprifung je eine
Klausur unter Abiturbedingungen zu schreiben. Die Studierenden, die die Facher Deutsch, Ma-
thematik oder obligatorische Fremdsprache nicht als Abiturfach gewahlt haben, sind in diesen
Fachern im dritten und vierten Semester zu je einer Klausur verpflichtet. Die Studierenden kén-
nen weitere Grundkursfacher als Facher mit Klausuren benennen.

(4) Eine der Klausuren gemaB Absatz 3 Satz 1 oder 2 kann nach Wahl der oder des Studierenden
durch eine Facharbeit ersetzt werden.

§19
Beurteilungsbereich "Sonstige Mitarbeit"

FuBnoten zu § 19 Beurteilungsbereich &quot;Sonstige Mitarbeit&quot;

§§ 19, 57 geandert durch Artikel 1 der VO vom 9. Februar 2010 (GV. NRW. S. 149), in Kraft
getreten am 1. August 2010.

Zum Beurteilungsbereich "Sonstige Mitarbeit" gehoren alle schriftlichen, mindlichen und prakti-
schen Unterrichtsleistungen auBerhalb der Klausuren sowie der Dokumentation im Projektkurs
geman § 38 Absatz 6.
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2. Unterabschnitt
Verfahrensbestimmungen fiir die Priifungen

§ 20
Verfahren bei Tauschungshandlungenund anderen UnregelmaBigkeiten

FuBnoten zu § 20 Verfahren bei Tauschungshandlungenund anderen UnregelmaBigkeiten

§ 20, § 21, § 27, § 33, § 39, § 40, § 60 geandert durch Art. 2 der VO v. 5. Mai 2006 (GV.
NRW. S. 222); in Kraft getreten am 14. Juni 2006.

(1) Bei einem Tauschungsversuch

a) kann der oder dem Studierenden aufgegeben werden, den Leistungsnachweis zu wiederho-
len, wenn der Umfang der Tauschung nicht feststellbar ist,

b) konnen einzelne Leistungen, auf die sich der Tauschungsversuch bezieht, fir ungentigend er-
klart werden,

c) kann die gesamte Leistung flr ungentigend erklart werden, wenn es sich um einen umfangrei-
chen Tauschungsversuch handelt.

In besonders schweren Fallen kdnnen die Studierenden von der weiteren Priifung ausgeschlos-
sen werden.

(2) Werden Tauschungshandlungen erst nach Abschluss der Priifung festgestellt, kann die obere
Schulaufsichtsbehdrde innerhalb von zwei Jahren nach Abschluss der Prufung die Prifung als
nicht bestanden und das Zeugnis fir ungultig erklaren.

(3) Behindern Studierende durch ihr Verhalten die Priifung so schwerwiegend, dass es nicht
madglich ist, ihre Prifung oder die anderer Studierender ordnungsgeman durchzufihren, kénnen
sie von der weiteren Priifung ausgeschlossen werden.

(4) Die Entscheidung in den Fallen der Absatze 1 und 3 trifft in der Abiturprifung der Zentrale
Abiturausschuss, in der Fachoberschulreifeprifung die Schulleiterin oder der Schulleiter. Sie be-
darf der Bestatigung durch die obere Schulaufsichtsbehdrde. Bestatigt die obere Schulaufsichts-
behdrde den Ausschluss, gilt die Prifung als nicht bestanden.

(5) Verweigern Studierende in einem Teil der Prifung die Leistung, wird dieser Priifungsteil wie
eine ungenugende Leistung gewertet.

§ 21
Widerspruch und Akteneinsicht

FuBnoten zu § 21 Widerspruch und Akteneinsicht
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§ 20, § 21, § 27, § 33, § 39, § 40, § 60 geandert durch Art. 2 der VO v. 5. Mai 2006 (GV.
NRW. S. 222); in Kraft getreten am 14. Juni 2006.

(1) Gegen schulische Entscheidungen, die Verwaltungsakte sind, kann Widerspruch beim Weiter-
bildungskolleg einlegt werden; hierliber sind die Studierenden, gegebenenfalls deren Erzie-
hungsberechtigte, schriftlich zu belehren. Die Durchfiihrung des Widerspruchverfahrens richtet
sich nach den geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften.

(2) Wird dem Widerspruch nicht stattgegeben, entscheidet die obere Schulaufsichtsbehdrde. Bei
Widerspriichen gegen Beschliisse des Zentralen Abiturausschusses und der Fachprifungsaus-
schisse entscheidet der bei der oberen Schulaufsichtsbehdrde eingerichtete Widerspruchsaus-
schuss.

(3) Der bei der oberen Schulaufsichtsbehoérde eingerichtete Widerspruchsausschuss setzt sich
wie folgt zusammen:

1. die oder der flir das Weiterbildungskolleg zustandige schulfachliche Dezernentin oder Dezer-
nent als Vorsitzende oder Vorsitzender,

2. eine weitere schulfachliche Dezernentin oder ein weiterer schulfachlicher Dezernent mit der
Befahigung zum Lehramt am Gymnasium oder mit der Befahigung zum Lehramt fir die Sekun-
darstufe I,

3. eine verwaltungsfachliche Dezernentin oder ein verwaltungsfachlicher Dezernent.

Die Leiterin oder der Leiter der Behdrde bestimmt die Mitglieder des Ausschusses zu Nummern 2
und 3. Bei Widerspriichen gegen Leistungsbeurteilungen zieht die oder der Vorsitzende die zu-
standige Fachdezernentin oder den zustandigen Fachdezernenten zur Beratung hinzu.

(4) Studierende, bei Minderjahrigkeit deren Eltern, erhalten auf Antrag Einsicht in die sie betref-
fenden Prifungsakten. Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe des Pri-
fungsergebnisses bei der Schule zu stellen.

3. Abschnitt
Besondere Bestimmungen fiir den Unterricht und die Prifung
im Bildungsgang der Abendrealschule

1. Unterabschnitt
Unterricht

§ 22
Rahmenstundentafel

FuBnoten zu § 22 Rahmenstundentafel
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§§1, 1, 22, 25, 26, 28, 30, 34 und 36 zuletzt geandert durch Artikel 5 der Verordnung vom
23. Marz 2022 (GV. NRW. S. 405), in Kraft getreten am 1. August 2022.

(1) Ziel des Vorkurses ist es, auf den Unterricht der Hauptphase des Bildungsganges der Abend-
realschule vorzubereiten. Der Vorkurs umfasst mindestens zwo6lf Wochenstunden Unterricht, die
je nach Erfordernis auf die Facher Deutsch, obligatorische Fremdsprache und Mathematik ver-

teilt werden.

(2) Die Hauptphase umfasst bis zu den angestrebten Abschlliissen mindestens folgenden in Wo-
chenstunden ausgewiesenen obligatorischen Unterricht:

Obligatorische
Facher
Facher und
Fachbereiche

Erster Schulab-
schluss

Erweiterter Erster
Schulabschluss

Mittlerer Schulabschluss
(Fachoberschulreife)

Deutsch

12

16

Englisch

12

16

Mathematik

12

16

Gesellschafts-
lehre
Geschichte,
Erdkunde,
Politik oder
Arbeitslehre
Technik, Wirt-
schaft,
Hauswirtschaft

Naturwissen-
schaften,
Biologie, Che-
mie,

Physik

Wahlpflichtfach
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Religionslehre 2 3 4

zusatzlich:
Erganzungsun-
terricht

nach den Mog- 4 6 8
lichkeiten
der Schule

(3) Wanhlpflichtfacher und Facher des Erganzungsunterrichts kdnnen alle Unterrichtsfacher und
Lernbereiche der Sekundarstufe | sein. Nach Moglichkeit ist neben der obligatorischen Fremd-

sprache eine weitere Fremdsprache im Umfang von zwdlf Wochenstunden anzubieten. Weitere
Facher konnen von der oberen Schulaufsichtsbehérde zugelassen werden.

(4) FUr Studierende, deren Herkunftssprache nicht Deutsch ist, kann die Amtssprache des Her-
kunftslandes als Pflicht- oder Wahlpflichtfremdsprache angeboten werden.

(5) Erganzungsunterricht soll nach Moéglichkeit zur Férderung im Gebrauch der deutschen Spra-
che fur Studierende mit Migrationshintergrund sowie flir deutsche Studierende mit Defiziten im
Gebrauch der Herkunftssprache angeboten werden. Uber die Teilnahme am Ergédnzungsunter-
richt entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter nach Beratung mit der oder dem Studie-
renden. Die Teilnahme an diesem Ergdnzungsunterricht ist verpflichtend und wird bei der Zulas-
sung zum nachsthéheren Semester im Bereich der librigen Facher gemal den Bedingungen in §
24 Abs. 2 und 3 berlcksichtigt.

(6) Der nach der Rahmenstundentafel vorgesehene Unterricht kann in Kooperation mit einer
Volkshochschule erteilt werden.

§ 23
Belegung von Unterricht

FuBnoten zu § 23 Belegung von Unterricht

§§ 23 und 50 zuletzt gedndert durch Artikel 4 der Verordnung vom 20. Marz 2023 (GV.
NRW. S. 217), in Kraft getreten am 1. August 2023.

(1) Die Studierenden belegen Unterrichtsfacher in dem gemaR der Stundentafel zum Erwerb des
Schulabschlusses erforderlichen Umfang.

(2) Ehemalige Schilerinnen und Schiiler des zieldifferenten Bildungsgangs Lernen, die den Ers-
ten Schulabschluss erwerben wollen, kdnnen anstelle des Unterrichts in einer Fremdsprache im
gleichen Umfang Unterricht in einem anderen Fach (Ersatzfach) oder in zwei anderen Fachern
belegen, sofern die Schule ein entsprechendes Angebot einrichten kann.
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§24
Zulassung zum nachsthéheren Semester

FuBnoten zu § 24 Zulassung zum nachsthéheren Semester

~
§ 24 und § 26 zuletzt geandert durch Artikel 2 der VO vom 29. April 2009 (GV. NRW. S.
269), in Kraft getreten am 9. Mai 2009.
Uberschrift zum 2. Unterabschnitt des 3. Abschnittes geandert durch Artikel 5 der Verord-
nung vom 23. Marz 2022 (GV. NRW. S. 405), in Kraft getreten am 1. August 2022.

J

(1) Uber die Zulassung zum nachsthéheren Semester beschlieBt die Zulassungskonferenz. Die
Zusammensetzung der Zulassungskonferenz richtet sich nach § 50 Abs. 2 SchulG. Die Zulas-
sungskonferenz ist beschlussfahig, wenn mindestens zwei Drittel ihrer Mitglieder anwesend
sind. Beschlisse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Stimmenthaltung
ist nicht zuldssig. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den Aus-
schlag. Uber die Zulassungskonferenz ist ein Protokoll zu fiihren. Die Fachlehrerin oder der
Fachlehrer entscheidet lber die Note in ihrem oder seinem Fach und begriindet diese auf Ver-
langen in der Zulassungskonferenz. Die Gesamtentwicklung der oder des Studierenden wahrend
des Semesters ist zu berlcksichtigen. Die Note kann durch Konferenzbeschluss nicht abgean-
dert werden; die schulaufsichtliche Uberpriifung bleibt unberiihrt.

(2) Zum nachsthdheren Semester wird zugelassen, wer die belegten Facher mindestens mit der
Note ,ausreichend’ abgeschlossen hat.

(3) Vollbelegerinnen und Vollbeleger kdnnen auch dann zum zweiten Semester des Bildungs-
ganges Abendrealschule zugelassen werden, wenn sie in nicht mehr als einem Fach die Note
"mangelhaft" erhalten haben. Zum dritten und vierten Semester kann auch zugelassen werden,
wenn

a) eine mangelhafte Leistung in nicht mehr als einem der Facher Deutsch, Mathematik, Englisch
vorliegt und diese durch eine mindestens befriedigende Leistung in einem anderen dieser Facher
ausgeglichen wird, oder

b) wenn eine mangelhafte oder ungentigende Leistung in nicht mehr als einem der Ubrigen Fa-
cher vorliegt und diese durch eine mindestens befriedigende Leistung in einem anderen Fach
ausgeglichen wird.

(4) Die Zulassungskonferenz berat liber den Ausbildungsstand der Studierenden und gibt gege-
benenfalls eine Empfehlung zur weiteren Schullaufbahn ab.

2. Unterabschnitt
Prifung zum Erwerb des Mittleren Schulabschlusses
(Fachoberschulreife)
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§ 25
Art und Dauer der Priifung

FuBnoten zu § 25 Art und Dauer der Prifung

§§ 1,1, 22, 25, 26, 28, 30, 34 und 36 zuletzt geandert durch Artikel 5 der Verordnung vom
23. Marz 2022 (GV. NRW. S. 405), in Kraft getreten am 1. August 2022.

Die Priifung zum Erwerb des Mittleren Schulabschlusses (Fachoberschulreife) ist eine schriftli-
che Priufung in den Fachern Deutsch, Mathematik und Englisch. Bei Studierenden, die eine
Sprachfeststellungsprifung in der Sprache ihres Herkunftslandes ablegen, tritt diese Prifung an
die Stelle der Priifung in der Fremdsprache.

§ 26
Vorbereitung der Priifung

FuBnoten zu § 26 Vorbereitung der Prifung

§§ 1,1, 22, 25, 26, 28, 30, 34 und 36 zuletzt gedndert durch Artikel 5 der Verordnung vom
23. Marz 2022 (GV. NRW. S. 405), in Kraft getreten am 1. August 2022.

(1) Die Prufungsaufgaben fur die schriftlichen Prifungen werden von der obersten Schulauf-
sichtsbehorde landeseinheitlich gestellt. Die Aufgaben werden auf der Grundlage der Lehrplane
fUr die Abendrealschule erstellt.

(2) Den Aufgaben werden Losungserwartungen und Regelungen zur Gewichtung von Teilleistun-
gen beigegeben.

(3) Prifungsaufgaben beziehen sich auf Sachgebiete des gesamten Bildungsgangs.

(4) Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer beurteilt und bewertet die Prifungsarbeit im Rahmen
der vom Ministerium erstellten Beurteilungs- und Bewertungsgrundsatze und schlagt eine Note
vor. Die Schulleiterin oder der Schulleiter beauftragt eine zweite Lehrkraft mit der Zweitkorrektur.
Weichen die Notenvorschlage voneinander ab und kénnen sich die Lehrkrafte nicht einigen,
zieht die Schulleiterin oder der Schulleiter eine weitere Lehrkraft hinzu. In diesem Fall wird die
Note im Rahmen der vorgeschlagenen Noten durch Mehrheitsbeschluss festgesetzt.

(5) In den UGbrigen Fachern wird die Fachnote durch die Fachlehrerin oder den Fachlehrer festge-
setzt.
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§ 26a
Vornote, Priifungsnote, Abschlussnote

FuBnoten zu § 26a Vornote, Prifungsnote, Abschlussnote

§ 27, § 28 und § 29 (alt) ersetzt durch die §§ 26a, 26b, 26¢c, 27, 28 und 29 durch Artikel 2
der VO vom 29. April 2009 (GV. NRW. S. 269), in Kraft getreten am 9. Mai 2009.

(1) In jedem Priifungsfach setzt die Fachlehrerin oder der Fachlehrer vor dem Termin fiir die
mundliche Prifung die Vornote fest. Sie beruht auf den Leistungen des dritten und vierten Se-
mesters.

(2) Jede Prifungsarbeit ist nach MaBgabe des § 26 Abs. 4 mit einer Note zu bewerten (Pri-
fungsnote).

(3) Die Abschlussnote beruht je zur Halfte auf der Vornote und auf der Prifungsnote, in den Fal-
len des § 26b Abs. 2 und 3 im Verhaltnis 5 : 3 : 2 auf der Vornote, der Prifungsnote und dem Er-
gebnis der mindlichen Priifung. Ergeben sich in den Fallen des § 26b Abs. 2 und 3 bei der Be-
rechnung der Abschlussnote Dezimalstellen, so ist bis einschlieBlich zur Dezimalstelle 5 die bes-
sere Note festzusetzen. Die Abschlussnote wird in das Zeugnis ibernommen.

§ 26b
Weiteres Verfahren

FuBnoten zu § 26b Weiteres Verfahren

§ 27, § 28 und § 29 (alt) ersetzt durch die §§ 26a, 26b, 26¢c, 27, 28 und 29 durch Artikel 2
der VO vom 29. April 2009 (GV. NRW. S. 269), in Kraft getreten am 9. Mai 2009.

(1) Weichen die Vornote und die Prifungsnote um eine Note voneinander ab, bestimmt die Fach-
lehrerin oder der Fachlehrer in Abstimmung mit der Zweitkorrektorin oder dem Zweitkorrektor
die Abschlussnote.

(2) Weichen die Vornote und die Prifungsnote um zwei Noten voneinander ab, findet eine
mundliche Prifung statt, wenn die oder der Studierende es wiinscht.

(3) In allen anderen Fallen, in denen die Vornote und die Prifungsnote voneinander abweichen,
findet eine miindliche Prifung statt.

§ 26¢
Fachprifungsausschiisse

FuBnoten zu § 26¢ Fachprifungsausschisse

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 24/51


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2009-12
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2009-12

§ 27, § 28 und § 29 (alt) ersetzt durch die §§ 26a, 26b, 26¢, 27, 28 und 29 durch Artikel 2
der VO vom 29. April 2009 (GV. NRW. S. 269), in Kraft getreten am 9. Mai 2009.

Fir die mindliche Prifung und fir die Entscheidungen Uber die Abschlussnote in den Fallen des
§ 26b Abs. 2 werden Fachprifungsausschiusse gebildet. Einem Fachprifungsausschuss gehd-
ren an:

1. die Schulleiterin oder der Schulleiter oder ein von ihr oder ihm beauftragte Lehrkraft (Vorsitz),
2. die Fachlehrerin oder der Fachlehrer,

3. eine weitere von der Schulleiterin oder dem Schulleiter benannte Lehrkraft.

§ 27
Miindliche Priifung

FuBnoten zu § 27 Mindliche Prifung

§ 27, § 28 und § 29 (alt) ersetzt durch die §§ 26a, 26b, 26¢c, 27, 28 und 29 durch Artikel 2
der VO vom 29. April 2009 (GV. NRW. S. 269), in Kraft getreten am 9. Mai 2009.

(1) Die miindliche Prifung dauert je Schilerin oder Schiiler in der Regel 15 Minuten. Sie ist eine
Einzelprifung.

(2) Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer stellt die Priifungsaufgabe. Sie muss aus dem Unterricht
der Semester 3 und 4 des Bildungsgangs erwachsen sein.

(3) Im Anschluss an die Priifung setzt der Fachprifungsausschuss durch Mehrheitsbeschluss im
Rahmen der Ergebnisse der schriftlichen und der mindlichen Prifung gemaR § 26a Abs. 3 die
Abschlussnote fest. Die Abschlusskonferenz kann die Abschlussnote nicht andern.

(4) Der Fachprufungsausschuss fuhrt eine Niederschrift. Sie enthalt die Namen der Mitglieder
des Ausschusses und das Abstimmungsergebnis. Sie muss die Aufgaben und die Dauer der Vor-
bereitungszeit, den Verlauf und das Ergebnis der Priifung sowie die die Abschlussnote tragen-
den Grlinde erkennen lassen.

§ 28
Erwerb des Abschlusses und der Berechtigungen

FuBnoten zu § 28 Erwerb des Abschlusses und der Berechtigungen
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§ 27, § 28 und § 29 (alt) ersetzt durch die §§ 26a, 26b, 26¢c, 27, 28 und 29 durch Artikel 2
der VO vom 29. April 2009 (GV. NRW. S. 269), in Kraft getreten am 9. Mai 2009.

§§1, 1, 22, 25, 26, 28, 30, 34 und 36 zuletzt geandert durch Artikel 5 der Verordnung vom
23. Marz 2022 (GV. NRW. S. 405), in Kraft getreten am 1. August 2022.

(1) Nach der mindlichen Priifung stellt die Abschlusskonferenz die Prifungsergebnisse fest.

(2) Die Abschlusskonferenz stellt aufgrund der schulischen Leistung in den Semestern 3 und 4
des Bildungsgangs Abendrealschule sowie der Priifungsergebnisse fest, welchen Abschluss und
welche Berechtigungen geman Absatz 3 die oder der Studierende erworben hat.

(3) Studierenden, die in allen Fachern (§ 22 Abs. 2) mindestens ausreichende Leistungen erzielt
haben, wird der Mittlere Schulabschluss (Fachoberschulreife) zuerkannt. Er wird auch zuerkannt,
wenn

a) eine mangelhafte Leistung in nicht mehr als einem der Facher Deutsch, Mathematik, Englisch
vorliegt und diese durch eine mindestens befriedigende Leistung in einem anderen dieser Facher
oder in der Sprachfeststellungsprifung ausgeglichen wird, oder

b) eine mangelhafte oder ungentigende Leistung in nicht mehr als einem der Ubrigen Facher vor-
liegt und diese durch eine mindestens befriedigende Leistung in einem anderen Fach ausgegli-
chen wird.

Ihnen wird dariber hinaus auch die Berechtigung zum Besuch von Bildungsgangen des Berufs-
kollegs, die zur allgemeinen Hochschulreife flihren, zuerkannt, wenn der Durchschnittswert der
Gesamtzensur und die Noten in den Fachern Deutsch, Mathematik und Englisch oder in der Fest-
stellungsprifung mindestens befriedigend sind. Ausreichende Leistungen in nicht mehr als ei-
nem der Facher Deutsch, Mathematik und Englisch oder in der Feststellungsprifung missen
durch mindestens gute Leistungen in einem anderen dieser Facher ausgeglichen werden.

(4) Eine Nachprifung in den Fachern Deutsch, Mathematik und Englisch ist nicht mdglich.

(5) Studierende, die die Priifung nicht bestanden haben, kénnen sie einmal wiederholen. Die
obere Schulaufsichtsbehoérde kann in begriindeten Ausnahmefallen eine zweite Wiederholung
zulassen.

§ 29
Erkrankung, Versaumnis, Tauschungsversuch

FuBnoten zu § 29 Erkrankung, Versaumnis, Tauschungsversuch

§ 27, § 28 und § 29 (alt) ersetzt durch die §§ 26a, 26b, 26¢c, 27, 28 und 29 durch Artikel 2
der VO vom 29. April 2009 (GV. NRW. S. 269), in Kraft getreten am 9. Mai 2009.
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(1) Studierende kdnnen Prifungen nachholen, die sie wegen einer durch arztliches Attest nach-
gewiesenen Krankheit oder aus einem anderen nicht zu vertretenden Grund versaumt haben. In
allen anderen Fallen wird eine nicht erbrachte Leistung wie eine ungeniigende Leistung bewer-
tet.

(2) Bei einem Tauschungsversuch gelten die Vorschriften fiir die Leistungsbewertung (§ 20) ent-
sprechend. Die Entscheidung trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter.

§ 30
Weitere Abschllisse

FuBnoten zu § 30 Weitere Abschllisse

§§1, 1, 22, 25, 26, 28, 30, 34 und 36 zuletzt geandert durch Artikel 5 der Verordnung vom
23. Marz 2022 (GV. NRW. S. 405), in Kraft getreten am 1. August 2022.

(1) Der Erste Schulabschluss wird in der Regel nach dem zweiten Semester erworben. Er wird
zuerkannt, wenn die Studierenden in allen Fachern (§ 22 Abs. 2) mindestens ausreichende Leis-
tungen erzielt haben. Er wird auch zuerkannt, wenn

a) eine mangelhafte Leistung in nicht mehr als einem der Facher Deutsch, Mathematik, Englisch
oder in der Sprachfeststellungsprifung vorliegt und diese durch eine mindestens befriedigende
Leistung in einem anderen dieser Facher ausgeglichen wird, oder

b) wenn eine mangelhafte oder ungenligende Leistung in nicht mehr als einem der Ubrigen Fa-
cher vorliegt und diese durch eine mindestens befriedigende Leistung in einem anderen Fach
ausgeglichen wird.

(2) Der Erweiterte Erste Schulabschluss wird in der Regel nach dem dritten Semester erworben.
Er wird zuerkannt, wenn die Studierenden in allen Fachern (§ 22 Abs. 2) mindestens ausreichen-
de Leistungen erzielt haben. Er wird auch zuerkannt, wenn

a) eine mangelhafte Leistung in nicht mehr als einem der Facher Deutsch, Mathematik, Englisch
oder in der Sprachfeststellungspriifung vorliegt und diese durch eine mindestens befriedigende
Leistung in einem anderen dieser Facher ausgeglichen wird, oder

b) wenn eine mangelhafte oder ungentigende Leistung in nicht mehr als einem der Ubrigen Fa-
cher vorliegt und diese durch eine mindestens befriedigende Leistung in einem anderen Fach
ausgeglichen wird.

(3) Die Schule kann den Ersten Schulabschluss ein Semester friiher zuerkennen, wenn die Stu-
dierenden einschlieBlich Vorkurs mindestens zwei Semester lang Unterricht in den Fachern und
in dem Umfang besucht haben, der in der Rahmenstundentafel (§ 22) fur diesen Abschluss vor-
geschrieben ist. Sie kann den Erweiterten Ersten Schulabschluss gemaB Absatz 2 ein Semester
friher zuerkennen, wenn die Studierenden einschlieBlich Vorkurs mindestens drei Semester lang
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Unterricht in den Fachern und in dem Umfang besucht haben, der in der Rahmenstundentafel (§
22) fur diesen Abschluss vorgeschrieben ist. Die entsprechenden Standards in den Richtlinien
und Lehrplanen fir den einfihrenden und fortflhrenden Unterricht sind einzuhalten.

§ 31
Zeugnisse, Bescheinigungen

FuBnoten zu § 31 Zeugnisse, Bescheinigungen

§ 31 zuletzt geandert durch Artikel 4 der Verordnung vom 12. Juli 2018 (GV. NRW. S. 406),
in Kraft getreten am 1. August 2018.

(1) Im Bildungsgang der Abendrealschule wird fiir die einzelnen Studierenden ein Ausbildungs-
nachweis gefihrt, in dem der Ausbildungsgang einschlieBlich der angerechneten Vorleistungen
und der vorgesehene Zeitpunkt des Erwerbs des Schulabschlusses dokumentiert wird.

(2) Wer einen Schulabschluss nach §§ 28, 30 erworben hat, erhalt hierliber ein Abschlusszeug-
nis.

(3) Wer den Bildungsgang der Abendrealschule ohne Abschluss verlasst, erhalt ein Abgangs-
zeugnis.

(4) Die Zeugnisse nach Absatz 2 und 3 tragen das Datum der Aushandigung. Mit der Aushandi-
gung des Zeugnisses oder seiner Zustellung endet das Schulverhaltnis.

(5) Wer einen Schulabschluss nach § 30 erworben hat und den Bildungsgang der Abendreal-
schule fortsetzt, erhalt auf Antrag hiertiber ein Zeugnis.

(6) Alle Zeugnisse enthalten neben den Noten fiir die Facher die nach § 49 Absatz 2 und 3
SchulG erforderlichen Angaben.

4. Abschnitt
Besondere Bestimmungen flir den Unterricht und die Prifung in den
Bildungsgangen von Abendgymnasium und Kolleg

1. Unterabschnitt
Unterricht

§ 32
Facher der Ausbildung, Aufgabenfelder

FuBnoten zu § 32 Facher der Ausbildung, Aufgabenfelder
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§ 32 zuletzt geandert durch Artikel 6 der Verordnung vom 2. April 2025 (GV. NRW. S.
376),in Kraft getreten am 1. August 2025.

Unterrichtsfacher in den Bildungsgangen von Abendgymnasium und Kolleg sind

1. im sprachlich-literarisch-klinstlerischen Aufgabenfeld (Aufgabenfeld I) die Facher Deutsch,
Englisch, Franzésisch, Russisch, Latein, Griechisch, Hebraisch, Spanisch, Portugiesisch, Italie-
nisch, Tirkisch, Niederlandisch, Literatur, Kunst und Musik,

2. im gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld (Aufgabenfeld Il) die Facher Geschichte/So-
zialwissenschaft, Geographie, Philosophie, Rechtskunde, Soziologie, Volkswirtschaftslehre, Er-
ziehungswissenschaft und Psychologie,

3. im mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Aufgabenfeld (Aufgabenfeld Ill) die Fa-
cher Mathematik, Informatik, Physik, Biologie und Chemie,

4. die keinem Aufgabenfeld zugeordneten Facher Sport und Religionslehre.

§ 33
Vorkurs

FuBnoten zu § 33 Vorkurs

§ 20, § 21, § 27, § 33, § 39, § 40, § 60 geandert durch Art. 2 der VO v. 5. Mai 2006 (GV.
NRW. S. 222); in Kraft getreten am 14. Juni 2006.

(1) Ziel des Vorkurses ist es, auf die erfolgreiche Mitarbeit in der Einfihrungsphase vorzuberei-
ten.

(2) Im Vorkurs werden fiir alle Studierenden die Facher Deutsch, Mathematik, Fremdsprache mit
mindestens je vier Wochenstunden unterrichtet. Die weitere Gestaltung des Vorkurses regelt die
Schule.

(3) Studierende, die ohne Fremdsprachenkenntnisse in den Bildungsgang des Abendgymnasi-
ums oder des Kollegs eintreten, missen vom Vorkurs durchgehend bis zur Abiturprifung eine
erste Fremdsprache belegen. Flr Studierende, die eine andere Erstsprache als Deutsch gelernt
haben, gelten die Bestimmungen des § 36 Abs. 7.

(4) Daneben sind Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache zu erwerben (§ 34 Abs. 3).
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§34
EinfUhrungsphase

FuBnoten zu § 34 Einflhrungsphase

§§ 1,1, 22, 25, 26, 28, 30, 34 und 36 zuletzt geandert durch Artikel 5 der Verordnung vom
23. Marz 2022 (GV. NRW. S. 405), in Kraft getreten am 1. August 2022.

(1) In den beiden Semestern der Einflihrungsphase werden die Facher Deutsch, Mathematik und
erste Fremdsprache mit je vier Wochenstunden, das Fach Geschichte/ Sozialwissenschaften und
ein naturwissenschaftliches Fach mit mindestens zwei Wochenstunden unterrichtet. Im Bil-
dungsgang des Kollegs werden darlUber hinaus Religionslehre und im Rahmen der Ubrigen Wo-
chenstunden (§ 15) weitere Facher nach Wahl der Studierenden mindestens zweistlindig unter-
richtet, darunter mindestens je ein Fach aus den Aufgabenfeldern Il und Ill.

(2) Das verbleibende Studienvolumen kann zur Wahl weiterer Facher genutzt werden. In diesem
Rahmen stehen auch bis zu zwei Vertiefungsfacher zur Verfigung.

(3) Studierende, die bei ihrem Eintritt in die Bildungsgange von Abendgymnasium oder Kolleg die
Teilnahme am Unterricht in einer zweiten Fremdsprache nicht abschlieBend mit mindestens aus-
reichenden Leistungen nachgewiesen haben, mussen Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache
mit abschlieBend mindestens ausreichenden Leistungen erwerben. Der Unterricht beginnt spa-
testens mit Beginn des dritten Semesters. Er wird fortlaufend in mindestens drei Semestern im
Umfang von mindestens zwdolf Semesterwochenstunden erteilt. Wird der Unterricht in einer
zweiten Fremdsprache nicht mit mindestens ausreichenden Leistungen (5 Punkte) abgeschlos-
sen, besteht die Mdglichkeit zur Nachprifung geman § 8 Absatz 2 bis 10.

(4) Die Teilnahme am Unterricht in einer zweiten Fremdsprache gemaB Absatz 3 Satz 1und 2
wird durch die Teilnahme an einem durchgangigen mindestens vierjahrigen aufsteigenden Un-
terricht in einer zweiten Fremdsprache bis zum Ende der Sekundarstufe | mit abschlieBend min-
destens ausreichenden Leistungen oder durch eine mindestens ausreichend beurteilte Fremd-
sprache im Zeugnis des Mittleren Schulabschlusses (Fachoberschulreife) oder eines mindestens
ausreichend beurteilten vergleichbaren Abschlusses nachgewiesen, sofern diese Fremdsprache
mit mindestens zwolf Halbjahreswochenstunden oder durch entsprechenden Unterricht an Ein-
richtungen der Weiterbildung unterrichtet worden ist. Im Ubrigen kénnen anderweitig erworbene
Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache auf Antrag von der oberen Schulaufsichtsbehorde
anerkannt werden. Hierzu kann in Zweifelsfallen ein Feststellungsverfahren bei der oberen
Schulaufsichtsbehdrde durchgefihrt werden.

§ 35
Qualifikationsphase

(1) Das Kurssystem der Qualifikationsphase besteht aus Grund- und Leistungskursen. Ein An-
spruch der Studierenden auf Einrichtung eines bestimmten Kurses besteht nicht.
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(2) Leistungskurse umfassen fiinf Unterrichtsstunden in der Woche. Grundkurse umfassen zwei
oder drei Unterrichtsstunden in der Woche. In den Fachern Deutsch, Mathematik und Fremd-
sprache umfassen die Grundkurse drei Unterrichtsstunden in der Woche. DarUlber hinaus ist es
maoglich, in Deutsch, Mathematik und Fremdsprache pro Semester bis zu zwei Vertiefungsfacher
Zu belegen.

(3) Ein Fach kann nicht gleichzeitig mit Grund- und Leistungskursen belegt werden.

§ 36
Pflichtbindung in der Qualifikationsphase

FuBnoten zu § 36 Pflichtbindung in der Qualifikationsphase

§§1, 1, 22, 25, 26, 28, 30, 34 und 36 zuletzt geandert durch Artikel 5 der Verordnung vom
23. Marz 2022 (GV. NRW. S. 405), in Kraft getreten am 1. August 2022.

(1) Die Studierenden sind verpflichtet, in den Fachern Deutsch, Mathematik und Fremdsprache je
vier Kurse in den vier aufeinanderfolgenden Semestern zu belegen.

(2) Im Bildungsgang des Abendgymnasiums sind die Studierenden dariber hinaus verpflichtet, in
einem Fach des Aufgabenfeldes Il (§ 32) vier Kurse in vier aufeinander folgenden Semestern
oder in einem Fach des Aufgabenfeldes Il und in Religionslehre je zwei Kurse in zwei aufeinan-
der folgenden Semestern und in einer Naturwissenschaft einen Kurs in zwei aufeinander folgen-
den Semestern zu belegen.

(3) Im Bildungsgang des Kollegs sind die Studierenden Uber Absatz 1 hinaus verpflichtet, in ei-
nem gesellschaftswissenschaftlichen Fach des Aufgabenfeldes Il, in einem naturwissenschaftli-
chen Fach des Aufgabenfeldes Ill und in Religionslehre mindestens je zwei Kurse in aufeinander
folgenden Semestern zu belegen. Insgesamt missen sie im Aufgabenfeld | mindestens 24 Wo-
chenstunden, im Aufgabenfeld Il mindestens 16 Wochenstunden, im Aufgabenfeld Ill mindestens
22 Wochenstunden belegen.

(4) Die Studierenden beider Bildungsgange miissen in zwei Fachern je vier Leistungskurse in
vier aufeinanderfolgenden Semestern wahlen (Leistungskursfacher). Das erste Leistungskurs-
fach ist entweder Deutsch oder eine fortgefihrte Fremdsprache oder Mathematik oder eine Na-
turwissenschaft.

(5) Die zu wahlende Fremdsprache darf innerhalb der Qualifikationsphase nicht gewechselt wer-
den. Sie muss entweder die erste Fremdsprache oder die Fremdsprache nach § 34 Absatz 3
sein.

(6) Anstelle der ersten Fremdsprache kann die Fremdsprache gemaB § 34 Abs. 3 als Grundkurs
belegt werden, wenn die Studierenden in dieser Fremdsprache vor dem Ubergang in die Qualifi-
kationsphase in insgesamt zwdlf Semesterwochenstunden, verteilt auf mindestens zwei Semes-
ter, unterrichtet worden sind.
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(7) Studierende, deren Herkunftssprache nicht Deutsch ist und die diese Sprache als Pflicht-
fremdsprache in der Qualifikationsphase belegen, kénnen zur Erflllung der Pflichtbindungen des
Absatzes 6 am Ende der Einflihrungsphase eine Sprachfeststellungsprifung bei der oberen
Schulaufsichtsbehorde ablegen. Das Ergebnis tritt an die Stelle der Note einer fortgefihrten
Fremdsprache. Die Verpflichtung zum Nachweis ausreichender Kenntnisse in einer zweiten
Fremdsprache bleibt davon unberihrt.

(8) Pflichtbindungen gemaB den Absatzen 1 bis 3 kénnen nicht durch Vertiefungsfacher abge-
deckt werden.

§ 37
Wahl der Abiturfacher

FuBnoten zu § 37 Wahl der Abiturfacher

§ 37 zuletzt geandert (neu gefasst) durch Artikel 1 der VO vom 9. Februar 2010 (GV. NRW.
S.149), in Kraft getreten am 1. August 2010.

(1) Die Studierenden legen die Abiturprifung in vier Fachern ab. Das erste und zweite Fach der
Abiturprifung sind die beiden Leistungskursfacher. Das dritte und vierte Abiturfach sind Facher,
in denen die Studierenden die in § 18 Absatz 3 Satz 1 bis 3 geforderte Anzahl von Klausuren ge-
schrieben haben. Ein Fach kann nur dann Abiturfach sein, wenn es in der Einfiihrungsphase min-
destens ein Semester lang belegt worden ist.

(2) Zwei der drei Facher Deutsch, Fremdsprache oder Mathematik miissen unter den Prifungs-
fachern sein. Mindestens ein Fach aus jedem der drei Aufgabenfelder muss unter den Priifungs-
fachern sein. Religionslehre kann als Fach der Abiturprifung das gesellschaftswissenschaftliche
Aufgabenfeld vertreten. Die Pflichtbedingungen im gesellschaftswissenschaftlichen Aufgaben-
feld (§ 36 Absatz 2) bleiben hiervon unbertihrt. Religionslehre und Sport kénnen nicht gleichzei-
tig als Prufungsfacher gewahlt werden.

§ 38
Besondere Lernleistung und Projektkurse

FuBnoten zu § 38 Besondere Lernleistung und Projektkurse

§§ 13, 15, 18, 38 zuletzt geandert durch Artikel 1 der VO vom 9. Februar 2010 (GV. NRW. S.
149), in Kraft getreten am 1. August 2010.

(1) Im Rahmen der fir die Abiturprifung vorgesehenen Punktzahl (§ 57) kann den Studierenden
eine besondere Lernleistung angerechnet werden, die im Rahmen oder Umfang eines mindes-
tens zwei Halbjahre umfassenden Kurses erbracht wird. Als besondere Lernleistung kdnnen ein

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 32/51


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2010-s149
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2010-s149

umfassender Beitrag zu einem von den Landern geforderten Wettbewerb, eine Jahres- oder Se-
minararbeit oder die Ergebnisse eines umfassenden fachlichen oder fachibergreifenden Pro-
jekts gelten.

(2) Als besondere Lernleistung gilt auch eine umfangreichere Facharbeit, die Studierende in der
Regel im Anschluss an ihre berufliche Erfahrung anfertigen und die aufzeigt, dass sie Methoden
der wissenschaftsorientierten Arbeits- und Darstellungsweise anwenden kdnnen. § 18 Abs. 4
bleibt unberihrt.

(3) Die Absicht, eine besondere Lernleistung zu erbringen, muss spatestens am Ende des vierten
Semesters bei der Schulleitung angezeigt werden. Diese entscheidet in Abstimmung mit der
Lehrkraft, die flir die Korrektur vorgesehen ist, ob die vorgesehene Arbeit als besondere Lern-
leistung zugelassen werden kann. Die Arbeit ist spatestens bis zur Zulassung zur Abiturpriifung
abzugeben, nach den MaBstaben und dem Verfahren fir die Abiturprifung zu korrigieren und zu
bewerten. Ein Rucktritt von der besonderen Lernleistung muss bis zur Entscheidung tber die Zu-
lassung zur Abiturprifung erfolgt sein. In einem Kolloquium von in der Regel 30 Minuten, das im
Zusammenhang mit der Abiturpriifung nach Festlegung durch die Schulleitung stattfindet, stellt
der Prifling vor einem Fachpriifungsausschuss (§ 48) die Ergebnisse der besonderen Lernleis-
tung dar, erlautert sie und antwortet auf Fragen. Die Endnote wird aufgrund der insgesamt in der
besonderen Lernleistung und im Kolloquium erbrachten Leistungen gebildet; eine Gewichtung
der Teilleistungen findet nicht statt.

(4) Bei Arbeiten, an denen mehrere Studierende beteiligt werden, muss die individuelle Leistung
erkennbar und bewertbar sein.

(5) In der besonderen Lernleistung sind maximal 15 Punkte erreichbar, die vierfach gewertet
werden (§ 43 Abs. 4 Satz 3).

(6) Projektkurse werden in zwei aufeinander folgenden Semestern der Qualifikationsphase als

zweistlindige Kurse eingerichtet. Sie sind in ihrem fachlichen Schwerpunkt an ein oder zwei in

der Qualifikationsphase unterrichtete Facher (Referenzfacher) angebunden, bieten aber Spiel-

raum fir die inhaltliche Ausgestaltung sowie fur fachlbergreifendes und projektorientiertes Ar-
beiten.

(7) Am Ende der Projektkurse wird eine Jahresnote erteilt, die sich zu gleichen Teilen aus der
Abschlussnote der beiden Semesterleistungen im Bereich der ,Sonstigen Mitarbeit” und einer
weitgehend eigenstandigen Dokumentation, die in Umfang und Anforderungen den Ergebnissen
zweier Semester entspricht, zusammensetzt. Bei Arbeiten, an denen mehrere Studierende betei-
ligt sind, muss die Einzelleistung erkennbar sein.

§ 39
Zulassungsverfahren (Einfiihrungs- und Qualifikationsphase)

FuBnoten zu § 39 Zulassungsverfahren (Einflhrungs- und Qualifikationsphase)
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§ 20, § 21, § 27, § 33, § 39, § 40, § 60 geandert durch Art. 2 der VO v. 5. Mai 2006 (GV.
NRW. S. 222); in Kraft getreten am 14. Juni 2006.

(1) Die Studierenden werden am Ende des Vorkurses, am Ende des ersten Semesters und am En-
de des zweiten Semesters zum jeweils nachsthOheren Semester zugelassen, wenn sie die Leis-
tungen des entsprechenden Studienabschnittes erbracht haben. Soweit nachstehend nichts Ab-
weichendes bestimmt ist, findet auf das Zulassungsverfahren § 24 Abs. 1 entsprechende An-
wendung.

(2) Mitglieder der Zulassungskonferenz sind die Schulleiterin oder der Schulleiter oder eine von
ihr oder ihm beauftragte Lehrkraft als Vorsitzende oder Vorsitzender und die Lehrenden, die die
Studierenden in dem der Zulassung vorausgehenden Semester unterrichtet haben. Der Klassen-
sprecherin oder dem Klassensprecher und einer oder einem weiteren von der Klasse gewahlten
Studierenden ist die Anwesenheit in der Konferenz gestattet, sofern die oder der betroffene Stu-
dierende nicht widerspricht.

(3) Die Studierenden sind zuzulassen, wenn sie in allen Fachern mindestens ausreichende Leis-
tungen nachweisen. Die Zulassung wird auch ausgesprochen, wenn

die Leistungen in nicht mehr als einem der Facher Deutsch, Mathematik und fortgefiihrte Fremd-
sprache mangelhaft sind und diese mangelhafte Leistung durch eine mindestens befriedigende
Leistung in einem anderen dieser Facher ausgeglichen wird,

oder

die Leistungen in nicht mehr als zwei der Ubrigen Facher mangelhaft sind und mindestens eine
dieser mangelhaften Leistungen durch eine mindestens befriedigende Leistung in einem anderen
Fach ausgeglichen wird.

(4) Die Zulassung auf Probe ist unzuladssig. Die Zulassungskonferenz kann im Einzelfall bei der
Zulassungsentscheidung von der in Absatz 3 festgelegten Regel abweichen, wenn Minderleis-
tungen bei Studierenden auf besondere Umsténde (z. B. langere Krankheit) zurlickzufiihren sind
und eine erfolgreiche Mitarbeit zu erwarten ist.

(5) Die Zulassungskonferenz kann Studierenden, die ihre Leistungen verbessern wollen, im Rah-
men der Hochstverweildauer (§ 4 Abs. 3) auf Antrag gestatten, ein Semester zu wiederholen. Im
Anschluss an die Wiederholung ist erneut Gber die Zulassung zu entscheiden. Unabhangig von
der Zulassungsentscheidung bleiben bereits erworbene Abschliisse erhalten.

§ 40
Bescheinigung uiber erbrachte Leistungen

FuBnoten zu § 40 Bescheinigung Uber erbrachte Leistungen
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§ 20, § 21, § 27, § 33, § 39, § 40, § 60 geandert durch Art. 2 der VO v. 5. Mai 2006 (GV.
NRW. S. 222); in Kraft getreten am 14. Juni 2006.

(1) Am Ende des Vorkurses und am Ende der Einfihrungsphase erhalten die Studierenden ent-
sprechend § 49 SchulG eine Bescheinigung Uber die erbrachten Leistungen und erworbenen Ab-
schliisse und sich hieraus ergebende Berechtigungen. Im Ubrigen werden die Studierenden
nach jedem Semester Uber ihre Leistungen unterrichtet.

(2) Studierende, die einen Abschluss erworben haben, erhalten ein Abschlusszeugnis, wenn sie
wegen Uberschreitens der Hochstverweildauer (§ 4 Abs. 3) die Einrichtung verlassen. Studieren-
de, die keinen Abschluss erworben haben, erhalten ein Abgangszeugnis. Das Zeugnis schlieBt
den Ubergang in ein anderes Weiterbildungskolleg aus.

2. Unterabschnitt
Abiturprifung

§ 41
Zeitpunkt und Gliederung der Priifung

Die Abiturprifung findet am Ende des sechsten Semesters statt. Sie besteht im ersten bis dritten
Abiturfach aus einer schriftlichen und gegebenenfalls mundlichen, im vierten Abiturfach aus ei-
ner mindlichen Prifung.

§42
Prifungsanforderungen

Die Erteilung der allgemeinen Hochschulreife (§ 58) beruht auf der Feststellung einer Gesamt-
qualifikation (§ 43), die sich aus den Bewertungen der anzurechnenden Kurse im Grundkursbe-
reich, im Leistungskursbereich und im Abiturbereich ergibt. Hinzutreten kann die Bewertung ei-
ner besonderen Lernleistung (§ 38). In der Abiturprifung sollen die Studierenden nachweisen,
dass sie grundlegende Kenntnisse und Einsichten in ihren Priifungsfachern erworben haben,
fachspezifische Denkweisen und Methoden selbstandig anwenden kdnnen und offen fur fach-
Ubergreifende Perspektiven sind. Die Aufgabenstellung in der Abiturpriifung muss den Richtlini-
en und Lehrplanen fur den Unterricht in den Bildungsgangen von Abendgymnasium und Kolleg
entsprechen.

§43
Gesamtqualifikation

FuBnoten zu § 43 Gesamtqualifikation

§ 8 und § 43 zuletzt geandert durch Verordnung vom 13. Mai 2015 (GV. NRW. S. 464), in
Kraft getreten am 1. August 2015.
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(1) Die Gesamtqualifikation wird mit Hilfe eines Punktsystems ermittelt. Hierzu werden die in der
Qualifikationsphase erzielten Kursabschlussnoten und die in der Abiturprifung erteilten Noten
nach folgendem Schlussel in Punkte umgerechnet:

Note Punkte Notendefinition
nach
Notenten-
denz
sehr gut 15-13 Die Leistungen entsprechen den Anforderungen in besonde-
Punkte rem MaBe.
gut 12 -10 Die Leistungen entsprechen den Anforderungen voll.
Punkte
befriedi- 9-7 Die Leistungen entsprechen den Anforderungen im Allgemei-
gend Punkte nen.
ausrei- 6-5 Die Leistungen weisen zwar Mangel auf, entsprechen aber im
chend Punkte Ganzen noch den Anforderungen.

schwach 4 Punkte Die Leistungen weisen Mangel auf und entsprechen den An-

ausrei- forderungen nur noch mit Einschrankungen.*)

chend

mangel- 3-1 Die Leistungen entsprechen den Anforderungen nicht, lassen
haft Punkte je doch erkennen, dass die notwendigen Grundkenntnisse

vorhanden sind und die Mangel in absehbarer Zeit behoben
werden kénnen.

ungendi- 0 Punkte Die Leistungen entsprechen den Anforderungen nicht und
gend selbst die Grundkenntnisse sind so llickenhaft, dass die Man-
gel in absehbarer Zeit nicht behoben werden kénnen.

*) Eine oder mehrere schwach ausreichende Leistungen kénnen dazu fihren, dass die not-
wendigen Punktzahlen geman Absatz 2 bis 4 und §§ 44, 57 nicht erreicht werden.

(2) Fir den Bildungsgang des Abendgymnasiums gilt:
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1. Als Gesamtqualifikation sind héchstens 900 Punkte erreichbar, und zwar 600 Punkte im
Grund- und im Leistungskursbereich (Block |) sowie 300 Punkte im Abiturbereich (Block Il). Der
Abiturbereich umfasst die vier Prifungsergebnisse in den Prifungsfachern in finffacher Wer-
tung. Wird eine besondere Lernleistung (§ 38) erbracht, werden die Prifungsergebnisse in den
Prifungsfachern vierfach gewertet und das Ergebnis der besonderen Lernleistung in vierfacher
Wertung hinzugezahlt. Wird im ersten bis dritten Abiturfach sowohl schriftlich als auch mundlich
gepruft, wird das Endergebnis im Verhaltnis von 2 (schriftlich) zu 1 (miindlich) aus den Ergebnis-
sen der beiden Prifungsteile gebildet. Ein Leistungsausgleich zwischen den beiden Blocken ist
nicht méglich. In den anzurechnenden Grund- und Leistungskursen missen insgesamt mindes-
tens 200 Punkte, im Abiturbereich missen mindestens 100 Punkte erreicht sein.

2. Im Grundkursbereich werden die Leistungen aus mindestens zehn Grundkursen und maximal
16 Grundkursen, darunter die Kurse gemaB § 36 Absatz 1 und 2 sowie die Kurse im dritten und
vierten Abiturfach, in einfacher Wertung auf die Gesamtqualifikation angerechnet.

3. Die Kursergebnisse der beiden Leistungskurse gehen in doppelter Gewichtung in die Gesamt-
qualifikation ein.

4. Werden 18 bis 22 Kurse in die Gesamtqualifikation eingebracht, dirfen in hdchstens vier Kur-
sen vier oder weniger Punkte erreicht worden sein. Werden 23 oder 24 Kurse in die Gesamtqua-
lifikation eingebracht, dirfen in hochstens fiinf Kursen vier oder weniger Punkte erreicht worden
sein. Unter den Kursen mit vier oder weniger Punkten dirfen jeweils nicht mehr als drei Leis-
tungskurse sein.

(3) Fir den Bildungsgang des Kollegs gilt:

1. Als Gesamtqualifikation sind héchstens 900 Punkte erreichbar, und zwar 600 Punkte im
Grund- und im Leistungskursbereich (Block |) sowie 300 Punkte im Abiturbereich (Block Il). Der
Abiturbereich umfasst die vier Prifungsergebnisse in den Prifungsfachern in finffacher Wer-
tung. Wird eine besondere Lernleistung (§ 38) erbracht, werden die Prifungsergebnisse in den
Prifungsfachern vierfach gewertet und das Ergebnis der besonderen Lernleistung in vierfacher
Wertung hinzugezahlt. Wird im ersten bis dritten Abiturfach sowohl schriftlich als auch mundlich
gepruft, wird das Endergebnis im Verhaltnis von 2 (schriftlich) zu 1 (miindlich) aus den Ergebnis-
sen der beiden Prifungsteile gebildet. Ein Leistungsausgleich zwischen den beiden Blocken ist
nicht méglich. In den anzurechnenden Grund- und Leistungskursen missen insgesamt mindes-
tens 200 Punkte, im Abiturbereich missen mindestens 100 Punkte erreicht sein.

2. Im Grundkursbereich werden die Leistungen aus mindestens 20 und maximal 26 Grundkursen
in einfacher Wertung auf die Gesamtqualifikation angerechnet, darunter die Kurse aller vier Se-
mester aus dem dritten und vierten Priifungsfach sowie diejenigen gemaB § 36 Absatz 1 und 3.

3. Die Kursergebnisse der beiden Leistungskurse gehen in doppelter Gewichtung in die Gesamt-
qualifikation ein.

4. Werden 28 bis 32 Kurse in die Gesamtqualifikation eingebracht, diirfen in hdchstens sechs
Kursen vier oder weniger Punkte erreicht worden sein. Werden 33 oder 34 Kurse in die Gesamt-
qualifikation eingebracht, dirfen in hdchstens sieben Kursen vier oder weniger Punkte erreicht
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worden sein. Unter den Kursen mit vier oder weniger Punkten dirfen jeweils nicht mehr als drei
Leistungskurse sein.

(4) Wird keine besondere Lernleistung gemaB § 38 eingebracht, miissen mindestens in zwei Pri-
fungsfachern, darunter einem Leistungskursfach, im Abiturbereich mindestens jeweils 25 Punkte
erreicht werden. Wird eine besondere Lernleistung eingebracht, missen mindestens in zwei Pri-
fungsfachern, darunter einem Leistungskursfach, im Abiturbereich mindestens jeweils 20 Punkte
erreicht sein.

(5) Der Projektkurs kann in beiden Bildungsgangen im Umfang von zwei Semesterkursen auf die
Grundkurse in der Gesamtqualifikation angerechnet werden. Er kann entweder in doppelter Wer-
tung der Abschlussnote oder als besondere Lernleistung in die Gesamtqualifikation eingebracht

werden.

(6) Mit null Punkten abgeschlossene Kurse konnen fiir die Gesamtqualifikation nicht bericksich-
tigt werden und gelten als nicht belegt.

§44
Meldung und Zulassung zur Abiturpriifung

FuBnoten zu § 44 Meldung und Zulassung zur Abiturprifung

§§ 44, 65 zuletzt geandert durch Artikel 6 der VO vom 10. Juli 2011 (GV. NRW. S. 365), in
Kraft getreten am 26. Juli 2011.

(1) Uber die Zulassung zur Abiturpriifung entscheidet der Zentrale Abiturausschuss (§ 46).
(2) Fir den Bildungsgang des Abendgymnasiums sind folgende Bestimmungen zu beachten:

1. Die Belegung von zehn fur die Gesamtqualifikation anrechenbaren Grundkursen geman § 43

Absatz 2 und acht anrechenbaren Leistungskursen muss nachgewiesen werden. Anrechenbar

sind nur solche Kurse, die in mindestens zwei aufeinander folgenden Semestern belegt wurden
und mit jeweils mindestens einem Punkt abgeschlossen worden sind.

2. Anrechenbare Leistungskurse sind solche, die in zwei Fachern in den vier Semestern der Qua-
lifikationsphase belegt worden sind.

(3) Fur den Bildungsgang des Kollegs sind folgende Bestimmungen zu beachten:

1. Die Belegung von 20 fiir die Gesamtqualifikation anrechenbaren Grundkursen und acht anre-
chenbaren Leistungskursen muss nachgewiesen werden. Anrechenbar sind nur solche Kurse,
die in mindestens zwei aufeinander folgenden Semestern belegt wurden und die mit mindestens
einem Punkt abgeschlossen worden sind.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 38/51


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2011-s365

2. Anrechenbare Grundkurse sind die Grundkurse gemaB § 43 Absatz 3 Nummer 2. Anrechenba-
re Leistungskurse sind solche, die in zwei Fachern in den vier Semestern der Qualifikationsphase
belegt worden sind.

§ 45
Nichtzulassung, Riicktritt und Versaumnis

(1) Studierende, die nicht zur Abiturpriifung zugelassen werden, kénnen im Rahmen ihrer
Hochstverweildauer (§ 4 Abs. 3) bis zu zwei Semester wiederholen. § 59 gilt entsprechend.

(2) Die Studierenden kénnen von der Abiturpriifung vor Beginn der schriftlichen Priifung zurlick-
treten.

(3) Treten Studierende nach Beginn der schriftlichen Prifung von der Prifung zurlick, gilt die
Priifung als nicht bestanden.

(4) Nehmen Studierende an der gesamten Abiturpriifung oder an einem Teil der Priifung aus von
ihnen nicht zu vertretenden Grinden nicht teil, kdnnen sie die gesamte Prifung oder den noch
fehlenden Teil der Priifung nachholen. Uber eine Priifungsunfahigkeit aus gesundheitlichen
Grunden ist unverziglich ein arztliches Attest vorzulegen. Der Zentrale Abiturausschuss ent-
scheidet, ob und wann die Priifung abzulegen oder fortzusetzen ist.

(5) Prifungsleistungen, die Studierende aus von ihnen zu vertretenden Griinden versaumen,
werden wie eine ungenltgende Leistung bewertet.

§ 46
Zentraler Abiturausschuss

(1) Der Zentrale Abiturausschuss entscheidet in allen Prifungsangelegenheiten, soweit nichts
anderes bestimmt ist. Er entscheidet insbesondere,

1. ob die Voraussetzungen fir die Teilnahme an der Abiturprifung erfillt sind,

2. ob die Studierenden in den schriftlichen Abiturfachern mindlich gepruft werden,

3. Uber die Folgen einer wahrend der Abiturprifung begangenen Tauschungshandlung und
4. Uber die Zuerkennung der allgemeinen Hochschulreife.

(2) Der Zentrale Abiturausschuss stellt die Noten der schriftlichen Prifungsarbeiten und der
mindlichen Prifung zusammen. Er stellt das Ergebnis der Abiturpriifung fest, rechnet es in
Punkte um und ermittelt die Gesamtqualifikation (§ 43).

§ 47
Mitglieder des Zentralen Abiturausschusses

(1) Fir jede Abiturprifung wird ein Zentraler Abiturausschuss gebildet, der aus mindestens drei,
hochstens vier Mitgliedern besteht.
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(2) Dem Zentralen Abiturausschuss gehdren an:
1. die oder der Vorsitzende,

2. die Schulleiterin oder der Schulleiter oder in begriindeten Fallen die Vertreterin oder der Ver-
treter,

3. die Beratungslehrerin oder der Beratungslehrer der zu priifenden Studierenden oder in be-
grindeten Fallen ihre oder seine Vertreterin oder ihr oder sein Vertreter,

4. eine weitere Lehrkraft, nach Moglichkeit die Koordinatorin oder der Koordinator des Kurssys-
tems in der Qualifikationsphase.

(3) Den Vorsitz des Zentralen Abiturausschusses hat grundsatzlich die fir das Weiterbildungs-
kolleg zustandige schulfachliche Dezernentin oder der zustandige schulfachliche Dezernent. In
Ausnahmefallen kann die obere Schulaufsichtsbehérde eine andere schulfachliche Dezernentin
oder einen anderen schulfachlichen Dezernenten bestellen. Nimmt die obere Schulaufsichtsbe-
horde den Vorsitz nicht wahr, Gbernimmt die Schulleiterin oder der Schulleiter oder in begrinde-
ten Fallen die Vertreterin oder der Vertreter den Vorsitz. Die obere Schulaufsichtsbehorde kann
Schulleiterinnen oder Schulleiter an anderen als den von ihnen geleiteten Schulen als Vorsitzen-
de einsetzen.

(4) Ein Mitglied der obersten Schulaufsichtsbehorde kann den Vorsitz ibernehmen.

(5) Bis zur miindlichen Prifung nimmt in der Regel die Schulleiterin oder der Schulleiter oder in
begriindeten Fallen die Vertreterin oder der Vertreter den Vorsitz wahr.

(6) Die oder der Vorsitzende des Zentralen Abiturausschusses beauftragt ein Mitglied mit der
Schriftfihrung.

(7) Die oder der Vorsitzende des Zentralen Abiturausschusses muss beide Staatsprifungen fir
ein Lehramt abgelegt haben und die Befahigung zum Lehramt am Gymnasium besitzen oder mit
der Befahigung zum Lehramt fir die Sekundarstufe Il die Berechtigung erworben haben, ein
Fach in der gymnasialen Oberstufe zu unterrichten.

(8) Die oder der Vorsitzende des Zentralen Abiturausschusses kann Entscheidungen dieses Aus-
schusses und Entscheidungen der Fachprifungsausschiisse beanstanden und die Entscheidung
der oberen Schulaufsichtsbehorde herbeifiinren. Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung.

§ 48
Fachprifungsausschiisse

(1) Fur die einzelnen Prifungsfacher in der miindlichen Priifung bildet die oder der Vorsitzende
des Zentralen Abiturausschusses jeweils einen oder mehrere Fachprifungsausschiisse.

(2) Jeder Fachprifungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern:
1. der oder dem Vorsitzenden,
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2. der Fachpriferin oder dem Fachprtifer,
3. der Schriftfihrerin oder dem Schriftfihrer.

(3) Soweit nicht die oder der Vorsitzende des Zentralen Abiturausschusses selbst oder eine Be-
auftragte oder ein Beauftragter der oberen oder obersten Schulaufsichtsbehérde den Vorsitz
Ubernimmt, flhrt in der Regel eine Lehrkraft der Schule den Vorsitz. Die obere Schulaufsichtsbe-
hérde kann auch eine Lehrkraft einer anderen Schule mit dem Vorsitz beauftragen. Die oder der
Vorsitzende des Fachpriifungsausschusses muss beide Staatspriifungen fir ein Lehramt abge-
legt haben und die Befahigung zum Lehramt am Gymnasium besitzen oder mit der Befahigung
zum Lehramt fur die Sekundarstufe Il die Berechtigung erworben haben, ein Fach in der gymna-
sialen Oberstufe zu unterrichten.

(4) Fachpruferin oder Fachprifer ist in der Regel die Fachlehrkraft, die die Studierenden in dem
letzten Semester unterrichtet hat. Die Fachpriferin oder der Fachprifer muss in der Regel in
dem jeweiligen Fach die Lehramtsprifungen abgelegt haben und die Befahigung zum Lehramt
am Gymnasium oder fir die Sekundarstufe Il besitzen.

(5) Schriftflihrerin oder Schriftflihrer ist in der Regel eine Lehrkraft der Schule, die das Fach nach
Maoglichkeit in der Qualifikationsphase unterrichtet hat. Die Schriftfihrerin oder der Schriftflihrer
soll in dem jeweiligen Fach die Lehramtsprifungen abgelegt haben und die Befahigung zum
Lehramt am Gymnasium oder fir die Sekundarstufe Il besitzen.

(6) Die Dezernentin oder der Dezernent oder die oder der Beauftragte der obersten Schulauf-
sichtsbehorde ist berechtigt, Vertreterinnen oder Vertreter einer Schulaufsichtsbehdrde sowie
Lehrkrafte einer anderen Schule zu Mitgliedern des Fachprifungsausschusses zu bestellen. Die
Absatze 4 und 5 gelten entsprechend.

(7) Die oder der Vorsitzende des Fachprifungsausschusses kann Entscheidungen dieses Aus-
schusses gemanB § 47 Abs. 8 beanstanden. Wird der Vorsitz des Fachprifungsausschusses
durch eine Vertreterin oder einen Vertreter der oberen oder obersten Schulaufsichtsbehoérde
wahrgenommen, entfallt das Beanstandungsrecht der oder des Vorsitzenden des Zentralen Ab-
iturausschusses gegen Entscheidungen dieses Fachprifungsausschusses.

§ 49
Stimmberechtigung, Beschlussfassung, Gaste

(1) Die Mitglieder der gemaB §§ 47 und 48 eingerichteten Ausschiisse sind stimmberechtigt.

(2) Der Zentrale Abiturausschuss ist beschlussfahig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder, un-
ter ihnen die oder der Vorsitzende, anwesend sind.

(3) Fachprifungsausschisse sind nur beschlussfahig, wenn alle Mitglieder anwesend sind.

(4) Alle Ausschisse beschlieBen mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltung
ist nicht zuldssig. Im Zentralen Abiturausschuss gibt bei Stimmengleichheit die Stimme der oder
des Vorsitzenden den Ausschlag.
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(5) Bei Zweifeln, ob ein Mitglied von der Mitwirkung in einem Ausschuss aufgrund von § 20 Ver-
waltungsverfahrensgesetz fir das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG. NRW.) ausgeschlossen
ist, oder bei Besorgnis der Befangenheit (§ 21 VwVfG. NRW.) entscheidet die oder der Vorsitzen-
de des Zentralen Abiturausschusses; ist die oder der Vorsitzende selbst betroffen, entscheidet
die obere Schulaufsichtsbehorde. Wird das Mitglied eines Fachprifungsausschusses von der
Mitwirkung entbunden, ist ein neues Mitglied zu berufen.

(6) Es sind berechtigt, bei miindlichen Priifungen und der entsprechenden Beratung und Be-
schlussfassung anwesend zu sein:

1. nicht an der Prufung beteiligte Lehrkrafte, Studienreferendarinnen oder Studienreferendare
und Lehramtsanwarterinnen oder Lehramtsanwarter der Schule, soweit dienstliche Grinde nicht
entgegenstehen. Die obere Schulaufsichtsbehdrde kann Lehrkraften anderer Schulen die Teil-
nahme ermoglichen, sofern ein dienstliches Interesse gegeben ist,

2. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Schultragers,
3. Vertreterinnen oder Vertreter der oberen und der obersten Schulaufsichtsbehérde.

(7) Die oder der Vorsitzende des Zentralen Abiturausschusses kann mit Zustimmung des Prif-
lings Studierende bei der mundlichen Prifung als Gaste zulassen.

(8) Die Mitglieder der Ausschiisse und die Gaste sind zur Verschwiegenheit lber alle Priifungs-
vorgange zu verpflichten.

§ 50
Facher der schriftlichen Priufung

FuBnoten zu § 50 Facher der schriftlichen Prifung

§§ 23 und 50 zuletzt geandert durch Artikel 4 der Verordnung vom 20. Marz 2023 (GV.
NRW. S. 217), in Kraft getreten am 1. August 2023.

(1) Die Studierenden haben in drei Fachern je eine schriftliche Klausur mit landeseinheitlicher
Aufgabenstellung anzufertigen.

(2) Diese Facher sind die von den Studierenden als erstes und zweites Abiturfach gewahlten
Leistungskursfacher und das von ihnen gewahlte dritte Abiturfach, in dem sie Kurse in den vier
Semestern der Qualifikationsphase belegt haben. Die Dauer der schriftlichen Priifungen legt die
oberste Schulaufsichtsbehdrde durch Runderlass fest. Dies gilt auch flir eventuelle Arbeitszeit-
verlangerungen fur Schilerexperimente, praktische Arbeiten oder Gestaltungsaufgaben.

§ 51
Aufgaben und Verfahren fiir die schriftliche Prifung

FuBnoten zu § 51 Aufgaben und Verfahren fir die schriftliche Prifung
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§ 51 zuletzt geandert durch Artikel 2 Nr. 10 d. VO v. 14.6.2007 (GV. NRW. 288), in Kraft ge-
treten am 1. Februar 2008.

(1) Die Prifungsaufgaben fir die schriftlichen Prifungen werden von der obersten Schulauf-
sichtsbehdrde landeseinheitlich gestellt. Die Aufgaben werden auf der Grundlage der Richtlinien
und Lehrplane fiir den Bildungsgang erstellt; sie entstammen der Qualifikationsphase und umfas-
sen unterschiedliche Sachgebiete.

(2) Den Studierenden werden nach MaBgabe der Lehrplane und im Rahmen der jahrlichen Vor-
gaben zu den unterrichtlichen Voraussetzungen fiir die schriftlichen Priifungen im Abitur bei den
Prifungsaufgaben Wahimaoglichkeiten erdffnet.

(3) Soweit die Schule aus den zentral gestellten Aufgaben eine Auswahl treffen muss, geschieht
dies durch die Fachlehrkraft (§ 52 Abs. 1 Satz 1) zu dem von der obersten Schulaufsichtsbehorde
bestimmten Zeitpunkt vor Beginn der Prufung. Fur Studierende aus demselben Kurs missen die-
selben Aufgaben ausgewahlt werden. Den Aufgaben werden Losungserwartungen und Regelun-
gen zur Gewichtung von Teilleistungen beigegeben, aus denen sich die erreichbare Punktsum-
me fur die Klausur ergibt.

§ 52
Beurteilung der schriftlichen Arbeiten

FuBnoten zu § 52 Beurteilung der schriftlichen Arbeiten

§ 52 zuletzt geandert durch Artikel 2 Nr. 11 d. VO v. 14.6.2007 (GV. NRW. 288), in Kraft ge-
treten am 1. Februar 2008.

(1) Die schriftliche Prifungsarbeit wird von der Fachlehrkraft, die im letzten Semester unterrich-
tet hat, in einem vorgegebenen kriteriengeleiteten Beurteilungsverfahren (§ 51 Abs. 3) korrigiert.
Einer aus der Summe der erbrachten Teilleistungen ermittelten Punktsumme wird eine Note, ge-
gebenenfalls mit Tendenz, zugeordnet.

(2) Jede Arbeit wird von einer zweiten von der oder dem Vorsitzenden des Zentralen Abituraus-
schusses beauftragten Fachlehrkraft korrigiert und bewertet. Sofern die Bewertungen der Fach-
lehrkrafte voneinander abweichen, wird die abschlieBende Note wie folgt ermittelt:

1. Bei einer Abweichung bis zu drei Notenpunkten (§ 43 Abs. 1) aus dem arithmetischen Mittel
der den jeweiligen Notenurteilen zugrunde liegenden Punktsummen (Absatz 2),

2. bei Abweichungen um vier Notenpunkte und mehr durch Entscheidung einer dritten, von der
oder dem Vorsitzenden des Zentralen Abiturausschusses beauftragten Fachlehrkraft innerhalb
der Bandbreite der vorherigen Bewertungen.
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(3) Gehaufte VerstoBe gegen die sprachliche Richtigkeit in der deutschen Sprache und gegen
die auBere Form fihren gemaB § 17 Abs. 5 zu einer Absenkung um bis zu zwei Notenpunkte.
Sofern die Bewertungen der Fachlehrkrafte voneinander abweichen, ergibt sich die abschlieBen-
de Note aus dem arithmetischen Mittel der Notenurteile. Es wird mathematisch gerundet. Im Fall
von Absatz 2 Nr. 2 entscheidet die dritte beauftragte Lehrkraft.

§ 53
Facher der miindlichen Priifung

Facher der mindlichen Priifung sind verpflichtend das von den Studierenden gewahlte vierte
Abiturfach, in dem sie Kurse in den vier Semestern der Qualifikationsphase belegt haben, und
gegebenenfalls die drei Facher der schriftlichen Prifung.

§ 54
Miindliche Priifung

FuBnoten zu § 54 Mindliche Prifung

§ 54 zuletzt geandert durch Artikel 6 der Verordnung vom 2. April 2025 (GV. NRW. S.
376),in Kraft getreten am 1. August 2025.

(1) Der Zentrale Abiturausschuss legt fest, in welchen Fachern der schriftlichen Abiturprifung die
Studierenden mundlich geprift werden, und teilt dies den Studierenden mit. Mindliche Prifun-
gen im ersten bis dritten Abiturfach sind anzusetzen, wenn das Bestehen der Abiturprifung ge-
fahrdet ist, weil die Mindestbedingungen gemaB § 57 Absatz 2 nicht erflillt sind.

(2) Wer nicht nach Absatz 1 geprift wird, kann sich freiwillig zur mindlichen Prifung im ersten
bis dritten Abiturfach melden. Die Studierenden muissen ihre Wahl spatestens am zweiten Schul-
tag nach Bekanntgabe der Prifungsfacher der Schulleiterin oder dem Schulleiter schriftlich mit-
teilen. Aus besonderen Griinden ist ein Ricktritt bis zum Beginn der miindlichen Prifung mdég-
lich.

(3) Werden Studierende in mehreren Fachern geprift, bestimmen sie die Reihenfolge der Pri-
fungen. Sie missen ihren Wunsch spatestens am zweiten Schultag nach Bekanntgabe der Prii-
fungsfacher der Schulleiterin oder dem Schulleiter schriftlich mitteilen.

(4) Die Studierenden konnen von der mundlichen Priifung im vierten Abiturprifungsfach nicht
befreit werden.

(5) Facher und Zeitpunkt der mindlichen Priifung werden spatestens flinf Schultage vor dem
Prufungstermin bekannt gegeben. Die Studierenden sind verpflichtet, sich Gber die Prifungster-
mine zu informieren.

(6) Eine mundliche Prifung im ersten bis dritten Abiturfach wird nicht angesetzt oder nicht mehr
durchgefihrt, wenn aufgrund der vorliegenden Ergebnisse im Abiturbereich auch bei Erreichen
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der Hochstpunktzahlen in der mindlichen Prifung ein Bestehen des Abiturs nicht mehr mdglich
ist. Die Abiturpriifung gilt in diesem Fall als nicht bestanden.

§ 55
Gestaltung der miindlichen Prifung

FuBnoten zu § 55 Gestaltung der mindlichen Prifung

§ 55 geandert durch Artikel 3 der Verordnung vom 9. April 2020 (GV. NRW. S. 333), in Kraft
getreten am 1. August 2020.

(1) In der mundlichen Prifung fuhrt grundsatzlich die Fachpriferin oder der Fachprifer das Pri-
fungsgesprach. Die oder der Vorsitzende des Fachprifungsausschusses kann Fragen an die
Studierenden richten oder ergdnzende Fragen veranlassen.

(2) Fur jede Prifung ist den Studierenden eine fir sie neue, begrenzte Aufgabe zu stellen. Den
Studierenden wird die Aufgabe der mindlichen Prifung am Priifungstag schriftlich vorgelegt. Es
ist nicht zulassig, ihnen gleichzeitig mehrere Aufgaben zu stellen oder sie zwischen mehreren
Aufgaben wahlen zu lassen. Eine Aufgabe kann mehreren Studierenden gestellt werden, wenn
sie in ihrem Ausbildungsgang gleichen Unterricht erhalten haben und eine getrennte Vorberei-
tung sichergestellt ist.

(3) Die Vorbereitungszeit betragt in der Regel 30 Minuten. Sie kann angemessen verlangert wer-
den, falls die Prifungsaufgabe einen experimentellen oder praktischen Anteil, eine Hor- oder ei-
ne Gestaltungsaufgabe enthalt.

(4) Fur die Aufgabenstellung in der miindlichen Abiturpriifung gelten die Prifungsanforderungen
geman § 42. Die Prifung darf sich nicht auf das Sachgebiet eines Semesters beschranken. Die
Dauer der Priifung betragt in der Regel 20, hochstens 30 Minuten. Sie besteht aus einem ersten
und einem zweiten Prifungsteil, wobei beide Priifungsteile ungefahr den gleichen zeitlichen Um-
fang haben.

(5) Im ersten Priifungsteil sollen die Studierenden versuchen, selbstandig die vorbereitete Auf-
gabe in zusammenhangendem Vortrag zu I8sen. Im zweiten Prifungsteil soll das Prifungsge-
sprach groBere fachliche und fachiibergreifende Zusammenhange tberprifen.

(6) Der Fachpriufungsausschuss berat liber die einzelnen Priifungsleistungen und setzt die Note,
gegebenenfalls mit Tendenz, fest.

§ 56
Niederschriften

(1) Der Zentrale Abiturausschuss fuhrt Uber seine Sitzung ein Protokoll. Die oder der Vorsitzende
bestimmt die Schriftfihrerin oder den Schriftfihrer.
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(2) Uber die einzelne schriftliche und miindliche Priifung ist eine Niederschrift anzufertigen, aus
der das Prifungsfach, die Prufungszeit, die gestellte Aufgabe, die erteilte Note mit Begriindung,
das Beratungsergebnis des Ausschusses sowie der Name der Studierenden, der Prifenden und
der Schriftfiihrerin oder des Schriftfliihrers zu ersehen sind.

(3) Es sind Ergebnisniederschriften iber die schriftliche und mindliche Abiturprifung und Uber
die Konferenzen des Zentralen Abiturausschusses anzufertigen.

(4) Die Niederschriften gemaB Absatz 2 und 3 sind als Gesamtniederschrift zusammenzufassen.

§ 57
Feststellung der Priifungsleistungen

FuBnoten zu § 57 Feststellung der Prifungsleistungen

§§ 19, 57 geandert durch Artikel 1 der VO vom 9. Februar 2010 (GV. NRW. S. 149), in Kraft
getreten am 1. August 2010.

(1) Nach Beendigung der mindlichen Prifung der Studierenden stellt der Zentrale Abituraus-
schuss die Priifungsergebnisse fest und errechnet die Gesamtpunktzahl fiir den Abiturbereich.

(2) Hierfir gilt folgende Grundlage:

1. Der Abiturbereich (Block Il) setzt sich firr jedes Abiturfach aus den Abiturpriifungsleistungen
zusammen.

2. Zum Bestehen der Abiturprifung sind im Abiturbereich mindestens 100 Punkte erforderlich.

3. Die Gesamtpunktzahl in Block | wird nach folgender Formel berechnet; ein nicht ganzzahliges
Ergebnis wird mathematisch gerundet:

El=(P:S) x40
Dabei sind:

E | = (Gesamt-)Ergebnis Block |
P = Erzielte Punkte in den eingebrachten Fachern in vier Semestern
S = Anzahl der Semesterergebnisse (doppelt gewichtete Facher zahlen auch doppelt)

§ 58
Zuerkennung der allgemeinen Hochschulreife und der Fachhochschul-
reife (schulischer Teil)

FuBnoten zu § 58 Zuerkennung der allgemeinen Hochschulreife und der Fachhochschulreife
(schulischer Teil)
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§§ 4, 9, 58 und 61 zuletzt geandert durch Artikel 6 der Verordnung vom 22. Mai 2019 (GV.
NRW. S. 229), in Kraft getreten am 1. Juni 2019.

(1) Haben die Studierenden die Bedingungen der §§ 43, 57 erflllt, erklart der Zentrale Abituraus-
schuss die Abiturprifung fur bestanden und erkennt ihnen die allgemeine Hochschulreife zu.

(2) Die Beschliisse des Zentralen Abiturausschusses werden den Studierenden bekannt gege-
ben.

(3) Studierende, denen die allgemeine Hochschulreife zuerkannt worden ist, erhalten ein "Zeug-
nis der allgemeinen Hochschulreife". Studierende, denen der schulische Teil der Fachhoch-
schulreife zuerkannt worden ist, erhalten ein ,Zeugnis der Fachhochschulreife (schulischer Teil).

(4) Wer den Bildungsgang von Abendgymnasium oder Kolleg verlasst, erhalt ein Abgangszeug-
nis, in dem der erreichte Abschluss vermerkt ist.

(5) Die Zeugnisse nach Absatz 3 und 4 tragen das Datum der Aushandigung. Mit der Aushandi-
gung des Zeugnisses, gegebenenfalls seiner Zustellung, endet das Schulverhaltnis.

(6) Nach bestandener Abiturpriifung kann ehemaligen Studierenden erganzend zur allgemeinen
Hochschulreife der schulische Teil der Fachhochschulreife fur das Land Nordrhein-Westfalen
zuerkannt werden, wenn sie die Bedingungen des § 61 Absatz 1 erflillen. Die Bescheinigung tragt
das Datum der Ausstellung.

§ 59
Wiederholung

(1) Eine nichtbestandene Priifung kann nach Ablauf eines Semesters einmal wiederholt werden.
In der Abiturprifung erworbene Leistungsbewertungen werden unwirksam. Studierende kénnen
im Rahmen der Hochstverweildauer auf Antrag zwei Semester wiederholen. In diesem Fall ist er-
neut Uber die Zulassung zu entscheiden. Die Leistungsbewertungen des vorherigen Durchgangs
werden unwirksam. Die obere Schulaufsichtsbehdrde kann eine zweite Wiederholung zulassen,
wenn besondere Griinde vorliegen.

(2) Die Wiederholungspriifung richtet sich nach den Bestimmungen fiir die Abiturprifung.

3. Unterabschnitt
Weitere Berechtigungen in den Bildungsgangen
von Abendgymnasium und Kolleg
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§ 60
Erster Schulabschluss, Erweiterter Erster Schulabschluss, Mittlerer-
Schulabschluss (Fachoberschuilreife)

FuBnoten zu § 60 Erster Schulabschluss, Erweiterter Erster Schulabschluss, MittlererSchulab-
schluss (Fachoberschulreife)

4 N
§ 20, § 21, § 27, § 33, § 39, § 40, § 60 geandert durch Art. 2 der VO v. 5. Mai 2006 (GV.
NRW. S. 222); in Kraft getreten am 14. Juni 2006. -
§ 60: neu gefasst durch Artikel 2 der VO vom 29. April 2009 (GV. NRW. S. 269), in Kraft ge-
treten am 9. Mai 2009; neu gefasst durch Artikel 5 der Verordnung vom 23. Marz 2022 (GV.
NRW. S. 405), in Kraft getreten am 1. August 2022. -

\ J

Studierende, die einen Bildungsgang vor Beginn der Qualifikationsphase verlassen, kann frihes-
tens nach zwei Semestern auf Antrag der Erste Schulabschluss oder der Erweiterte Erste Schul-
abschluss zuerkannt werden. Fir die Zuerkennung gilt § 30 entsprechend. Mit der Zulassung zur
Qualifikationsphase wird auf Antrag der Mittlere Schulabschluss (Fachoberschulreife) zuerkannt.
Die Abschllisse kdnnen auch dann zuerkannt werden, wenn sie bereits friiher an anderen Ein-
richtungen erworben wurden.

§ 61
Fachhochschulreife (schulischer Teil)

FuBnoten zu § 61 Fachhochschulreife (schulischer Teil)

§§ 4, 9, 58 und 61 zuletzt geandert durch Artikel 6 der Verordnung vom 22. Mai 2019 (GV.
NRW. S. 229), in Kraft getreten am 1. Juni 2019.

(1) Studierenden kann auf Antrag nach dem ersten Jahr der Qualifikationsphase die Fachhoch-
schulreife (schulischer Teil) zuerkannt werden, wenn die jeweils zutreffenden Bedingungen der
folgenden Absatze 2 bis 4 erflillt sind. Wird der Antrag erst im flinften oder sechsten Semester
gestellt, mussen die Bedingungen der Absatze 2 bis 4 durch Kurse in zwei aufeinanderfolgenden
Semestern erflllt sein.

(2) Fir den Bildungsgang des Abendgymnasiums gilt:

1. In den beiden Leistungskursfachern missen je zwei Kurse belegt werden. In drei der belegten
Kurse miissen mindestens 15 Punkte der einfachen Wertung erreicht werden.

2. Es mussen insgesamt acht Semesterergebnisse angerechnet werden. Unter den anzurech-
nenden Semesterergebnissen muissen je zwei in Deutsch, in der Fremdsprache gemaB § 36 Ab-
satz 5 und in Mathematik sein, sofern diese Facher nicht Leistungskurse sind. Hinzu kommen
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zwei Semesterergebnisse in einer Naturwissenschaft oder einem Fach des gesellschaftswissen-
schaftlichen Aufgabenfeldes. Haben Studierende eine Naturwissenschaft oder ein Fach des ge-
sellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeldes als Leistungskursfach ausgewahlt, braucht unter
den anzurechnenden Kursen nur ein Kurs in Deutsch enthalten zu sein. Aus weiteren Fachern
kdnnen hdchstens je zwei Semester angerechnet werden.

3. In zwei der drei anzurechnenden Leistungskurse und in drei der funf anzurechnenden Grund-
kurse mussen mindestens funf Punkte der einfachen Wertung erreicht sein.

4. Die Gesamtpunktzahl wird aus der Bewertung der anzurechnenden drei Leistungskurse und
der anzurechnenden fiinf Grundkurse errechnet. Es werden drei Semesterergebnisse aus den
zwei Leistungskursfachern dreifach, die tGbrigen Semesterergebnisse zweifach gewertet.

(3) Fur den Bildungsgang des Kollegs gilt:

1. In den beiden Leistungskursfachern missen je zwei Kurse belegt und mindestens 20 Punkte
der einfachen Wertung erreicht sein.

2. Es mussen 15 Semesterergebnisse angerechnet werden. Unter den anzurechnenden Semes-
terergebnissen miissen je zwei in Deutsch, in der Fremdsprache gemaB § 36 Absatz 5, in Mathe-
matik, in einem Fach des gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeldes und in einer Naturwis-
senschaft enthalten sein. Aus weiteren Fachern kdnnen hdchstens je zwei Semester angerech-
net werden.

3. In zwei der vier anzurechnenden Semesterergebnisse im Leistungskurs und in sieben der elf
anzurechnenden Semesterergebnisse im Grundkurs missen mindestens je finf Punkte der ein-
fachen Wertung erreicht sein.

4. Die Gesamtpunktzahl wird aus der Bewertung der anzurechnenden vier Leistungskurse und
der anzurechnenden elf Grundkurse errechnet. Dabei werden die vier Semesterergebnisse aus
den zwei Leistungskursfachern zweifach, die Gbrigen Semesterergebnisse einfach gewichtet.

(4) Fir beide Bildungsgange gilt, dass mit null Punkten bewertete Kurse nicht angerechnet wer-
den. Themengleiche oder themenahnliche Kurse werden nur einmal angerechnet.

(5) Die Gesamtpunktzahl, die mindestens 95 und héchstens 285 Punkte betragt, wird aus der
Bewertung der jeweils anzurechnenden Leistungs- und Grundkurse nach der Formel

N =52/3-P/s5;

in eine Durchschnittsnote umgerechnet. Diese wird auf eine Stelle hinter dem Komma bestimmt;
es wird nicht gerundet. Eine Gesamtpunktzahl Giber 260 ergibt die Durchschnittsnote 1,0.

§ 62
Latinum, Graecum, Hebraicum

Latinum, Graecum, Hebraicum werden nach bestandener Abiturprifung zuerkannt. Die Bedin-
gungen fur die Zuerkennung legt die oberste Schulaufsichtsbehoérde fest.
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§ 63
Belegung einzelner Facher

FuBnoten zu § 63 Belegung einzelner Facher

4 N\
Uberschrift des 5. Abschnitts gestrichen und §§ 64 und 65 aufgehoben durch Artikel 4 der
Verordnung vom 12. Juli 2018 (GV. NRW. S. 406), in Kraft getreten am 1. August 2018.
5. Abschnitt mit den §§ 64 bis 69 angefugt durch Artikel 5 der Verordnung vom 1. Mai 2020
(GV. NRW. S. 312b), in Kraft getreten am 2. Mai 2020; Uberschrift 5. Abschnitt neu gefasst,
§§ 65, 67, 68 und 69 geandert sowie § 66 neu gefasst durch Artikel 5 der Verordnung vom
1. Mai 2021 (GV. NRW. S. 449), in Kraft getreten mit Wirkung vom 1. Februar 2021; 5. Ab-
schnitt mit den §§ 64 bis 69 aufgehoben durch Artikel 4 der Verordnung vom 20. Marz
2023 (GV. NRW. S. 217), in Kraft getreten am 1. August 2023.

\ J

Die Belegung eines einzelnen Faches ist zulassig, wenn auf diese Weise ein Abschluss erworben
werden kann. Werden Latinum, Graecum oder Hebraicum angestrebt, muss das entsprechende
Fach spatestens mit Beginn der Qualifikationsphase belegt werden.

Die Ministerin
far Schule und Weiterbildung,
Wissenschaft und Forschung

Hinweis
(Artikel 6 der Verordnung zur Anderung von Ausbildungs- und Priifungsordnungen gemaB § 26b
SchVG vom 11. Dezember 2004 (GV. NRW. S. 792))

In-Kraft-Treten

1. Diese Verordnung tritt am 1. August 2005 in Kraft mit der MaBgabe, dass die landeseinheitli-
chen Prifungsaufgaben fir die schriftliche Abiturprifung in den einzelnen Schulformen und Bil-
dungsgangen wie folgt eingeflihrt werden:

a) An den Gymnasien und an den Gesamtschulen sowie in den Abiturpriifungen fur Nichtschiile-
rinnen und Nichtschiler erstmals im Schuljahr 2006/2007 in allen schriftlichen Prifungsfachern.

b) An den Berufskollegs erstmals im Schuljahr 2007/2008 beginnend mit den schriftlichen Pru-
fungsaufgaben in den fir die Bildungsgange Profil bildenden Leistungsfachern und in den bei-
den Folgejahren erweitert auf die Ubrigen schriftlichen Prifungsfacher nach den Vorgaben der
obersten Schulaufsichtsbehorde.

c) An den Weiterbildungskollegs und an den Waldorfschulen erstmals im Schuljahr 2007/2008 in
allen schriftlichen Priufungsfachern.

Bis zur Einflihrung der landeseinheitlichen Prifungsaufgaben in allen Fachern der schriftlichen
Abiturprifung gelten die bisherigen Bestimmungen fir die schriftliche Abiturprifung weiter.
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2. Abweichend von Nummer 1 tritt Artikel 2 Abschnitt | (APO-BK Anlage B) am Tag nach Verkiin-
dung der Verordnung in Kraft.

Hinweis
(Artikel 8 der Verordnung vom 9. April 2020 (GV. NRW. S. 333))

Artikel 8
Inkrafttreten und Ubergangsvorschriften

Diese Verordnung tritt am 1. August 2020 in Kraft.

(Artikel 8 Absatzbezeichnung ,,(1)” gestrichen und Absatz 2 aufgehoben durch Artikel 2 der Ver-
ordnung vom 29. Januar 2021 (GV. NRW. S. 112), in Kraft getreten am 13. Februar 2021).

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 51/51


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2020-s333
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2021-8

	LRGV - Landesrecht Gesetze und Verordnungen
	 Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen des Weiterbildungskollegs (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Weiterbildungskolleg - APO-WbK) 
	 § 1 Ziel des Weiterbildungskollegs, Geltungsbereich 
	 § 2 Schulprogramm 
	 § 3 Aufnahmevoraussetzungen 
	 § 4 Gliederung und Dauer der Ausbildung 
	 § 5 Einstufung und Anerkennung von Vorleistungenim Bildungsgang der Abendrealschule 
	 § 6 Einstufung in die Bildungsgänge vonAbendgymnasium und Kolleg 
	 § 7 Wiederholung von Kursen und Semestern 
	 § 8 Nachprüfung 
	 § 9 Überschreiten der Höchstverweildauer 
	 § 10 Abstimmung der Angebote im Weiterbildungskolleg 
	 § 11 Übergänge 
	 § 12 Beratung und Information 
	 § 13 Ergänzende Bestimmung für behinderte Studierende 
	 § 14 Ausbildung, Richtlinien und Lehrpläne 
	 § 15 Unterrichtsvolumen 
	 § 16 Unterrichtsorganisation 
	 § 17 Grundsätze der Leistungsbewertung 
	 § 18 Beurteilungsbereich "Klausuren" 
	 § 19 Beurteilungsbereich "Sonstige Mitarbeit" 
	 § 20 Verfahren bei Täuschungshandlungenund anderen Unregelmäßigkeiten 
	 § 21 Widerspruch und Akteneinsicht 
	 § 22 Rahmenstundentafel 
	 § 23 Belegung von Unterricht 
	 § 24 Zulassung zum nächsthöheren Semester 
	 § 25 Art und Dauer der Prüfung 
	 § 26 Vorbereitung der Prüfung 
	 § 26a Vornote, Prüfungsnote, Abschlussnote 
	 § 26b Weiteres Verfahren 
	 § 26c Fachprüfungsausschüsse 
	 § 27 Mündliche Prüfung 
	 § 28 Erwerb des Abschlusses und der Berechtigungen 
	 § 29 Erkrankung, Versäumnis, Täuschungsversuch 
	 § 30 Weitere Abschlüsse 
	 § 31 Zeugnisse, Bescheinigungen 
	 § 32 Fächer der Ausbildung, Aufgabenfelder 
	 § 33 Vorkurs 
	 § 34 Einführungsphase 
	 § 35 Qualifikationsphase 
	 § 36 Pflichtbindung in der Qualifikationsphase 
	 § 37 Wahl der Abiturfächer 
	 § 38 Besondere Lernleistung und Projektkurse 
	 § 39 Zulassungsverfahren (Einführungs- und Qualifikationsphase) 
	 § 40 Bescheinigung über erbrachte Leistungen 
	 § 41 Zeitpunkt und Gliederung der Prüfung 
	 § 42 Prüfungsanforderungen 
	 § 43 Gesamtqualifikation 
	 § 44 Meldung und Zulassung zur Abiturprüfung 
	 § 45 Nichtzulassung, Rücktritt und Versäumnis 
	 § 46 Zentraler Abiturausschuss 
	 § 47 Mitglieder des Zentralen Abiturausschusses 
	 § 48 Fachprüfungsausschüsse 
	 § 49 Stimmberechtigung, Beschlussfassung, Gäste 
	 § 50 Fächer der schriftlichen Prüfung 
	 § 51 Aufgaben und Verfahren für die schriftliche Prüfung 
	 § 52 Beurteilung der schriftlichen Arbeiten 
	 § 53 Fächer der mündlichen Prüfung 
	 § 54 Mündliche Prüfung 
	 § 55 Gestaltung der mündlichen Prüfung 
	 § 56 Niederschriften 
	 § 57 Feststellung der Prüfungsleistungen 
	 § 58 Zuerkennung der allgemeinen Hochschulreife und der Fachhochschulreife (schulischer Teil) 
	 § 59 Wiederholung 
	 § 60 Erster Schulabschluss, Erweiterter Erster Schulabschluss, MittlererSchulabschluss (Fachoberschulreife) 
	 § 61 Fachhochschulreife (schulischer Teil) 
	 § 62 Latinum, Graecum, Hebraicum 
	 § 63 Belegung einzelner Fächer 


